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Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau fasste im öffent-
lichen Teil seiner 18. Sitzung am 28.01.2026 folgende Be-
schlüsse:

Beschluss Nr. 106
Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau beschließt die Annah-
me einer Sachspende in Höhe von 1.790,04 €.
Zuwender: 	 OBI Zschopau
Betrag: 	 1.790,04 €
Datum: 	 17.12.2025
Sachspende: 	 396 St. Blumenzwiebeln für den Garten
Zweck: 	 Förderung der Erziehung, Kita Spatzennest

Abstimmungsergebnis: 
Soll:	 19
Ist:	 18
Dafür:	 18
Dagegen:	 0
Enthaltungen:	 0
Befangen:	 0

Beschluss Nr. 107
Der Beschluss Nr. 101 des Stadtrates vom 17.12.2025 wird auf-
geboben.

Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau beschließt die Feststel-
lung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022

mit einem Gesamtergebnis von:� 641.163,07 EUR

davon
ordentliches Ergebnis:�  613.271,88 EUR
Sonderergebnis:�  27.891,19 EUR
mit einer Bilanzsumme von: � 99.725.689,17 EUR
mit einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes von:
�  - 932.544,67 EUR

Dies ergibt einen Endbestand an Zahlungsmitteln von:
� 7.670.834,88 EUR

mit der Zuführung in die Rücklage aus
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von
� 1.649.741,37 EUR
darunter: Fehlbetrag aus der Verrechnung gemäß 
§72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO � 1.036.469,49 EUR
Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von
� 27.891,19 EUR

Dies ergibt einen Bestand der Rücklage 
des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von� 5.564.366,10 EUR
des Sonderergebnisses in Höhe von�  2.269.639,52 EUR

Die erläuternden Anlagen und der Bericht über die örtliche Prü-
fung des Jahresabschlusses werden in den Feststellungsbe-
schluss einbezogen.

der April beginnt in diesem Jahr im Zei-
chen des Osterfestes. Ostern ist für viele 
Menschen eine Zeit der Hoffnung, der 
Besinnung und des Neuanfangs. Die 
erwachende Natur passt gut zu dieser 
Botschaft des Aufbruchs. Die Feiertage 
bieten Gelegenheit, Zeit mit Familie und 
Freunden zu verbringen, zur Ruhe zu kom-
men und neue Kraft zu schöpfen.

Passend dazu lädt am 3. April die musikalische Vesper zur Sterbestun-
de in die St.-Martinskirche ein und eröffnet damit auch den Veranstal-
tungsmonat. Am 4. April findet die nächste Blutspende im Bürgersaal 
statt – eine wichtige Möglichkeit, mit einer kleinen Geste Großes zu 
bewirken. Kulturfreunde können sich am 9. April auf das „Theater der 
Dichtung“ im Grünen Saal von Schloss Wildeck freuen, gefolgt vom 
Adonia-Musical „Treffpunkt Brunnen“ am 10. April im Bürgersaal.
Ein besonderer musikalischer Höhepunkt erwartet uns am 11. Ap-
ril mit dem Jubiläumskonzert „200 Jahre Johann Strauß“, ebenfalls 
im Bürgersaal. Auch Bewegung und Natur kommen nicht zu kurz: 
Geführte Wanderungen am 12. und 26. April sowie eine Stadtfüh-
rung am 13. April laden dazu ein, unsere schöne Umgebung neu 
zu entdecken. Freunde des Humors können sich am 18. April auf 
„Herkuleskeule on Tour“ im Bürgersaal freuen. Den stimmungsvollen 
Abschluss des Monats bildet schließlich das traditionelle Maibaum-
stellen mit Höhenfeuer am 30. April auf dem Neumarkt.
An dieser Stelle lohnt sich bereits ein Blick in den kommenden Mo-
nat: Am 1. Mai laden Vereine und Initiativen wieder zum "Familienfest" 
der Vereine“ im August-Bebel-Wohngebiet ein. Diese Veranstaltung 
zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie vielfältig und lebendig das Vereinsle-
ben in unserer Stadt ist und mit wie viel Engagement sich zahlreiche 
Bürgerinnen und Bürger für das Gemeinwohl einsetzen. 
Neben diesen vielen erfreulichen Momenten stehen wir als Stadt – 
wie die überwiegende Zahl der Kommunen in Deutschland – vor gro-
ßen finanziellen Herausforderungen. Steigende Kosten, wachsende 
Pflichtaufgaben und gleichzeitig begrenzte Einnahmemöglichkeiten 
setzen kommunale Haushalte bundesweit unter Druck.
Daher wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre für einzelne Budgets 
ausgesprochen. Konkret bedeutet dies, dass die Fachbereiche ihre 
Ausgaben vorerst nur in der Höhe der Vorjahre bewirtschaften dürfen. 
Ziel dieser Maßnahme ist es, die finanzielle Stabilität unserer Stadt zu 
sichern und einen Nachtragshaushalt möglichst zu vermeiden.
Gerade in solchen Zeiten zeigt sich, wie wichtig Zusammenhalt und 
Engagement sind. Viele Veranstaltungen und Angebote in unserer 
Stadt werden durch Vereine, Ehrenamtliche und engagierte Bürgerin-
nen und Bürger ermöglicht. Dafür danke ich allen, die sich für unsere 
Stadt einsetzen.
Ich lade Sie herzlich ein, die zahlreichen Veranstaltungen im April zu 
besuchen und den Frühling in unserer Stadt zu genießen.

Herzliche Grüße

Arne Sigmund
Oberbürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

Informationen zu den Beschlüssen 
der 18. Sitzung des Stadtrates der Motor-

radstadt Zschopau vom 18. Januar 2026
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Abstimmungsergebnis: 
Soll:	 19
Ist:	 18
Dafür:	 17
Dagegen:	 0
Enthaltungen:	 1
Befangen:	 0

Information zum Beschluss:
Im Beschlusstext zu Beschluss Nr. 101 wurden die Werte der 
Rücklagen falsch ausgewiesen. Aus diesem Grund ist der Be-
schluss aufzuheben und neu zu fassen. 

Beschluss Nr. 108
Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau beschließt die Satzung 
über die Erhebung von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtun-
gen der Motorradstadt Zschopau (Elternbeitragssatzung).

Abstimmungsergebnis: 
Soll:	 19
Ist:	 18
Dafür:	 1
Dagegen:	 14
Enthaltungen:	 3
Befangen:	 0

Der Beschlussvorschlag wurde abgelehnt.

Beschluss Nr. 109
Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau wägt die Stellungnah-
men zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie Träger öffentlicher 
Belange zum Entwurf der Ergänzungssatzung „Hainstraße II“ in 
der Fassung vom 13.05.2025 gemäß Anlage ab und beschließt 
das Abwägungsergebnis.
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Behörden, sonstigen 
Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden von der Be-
handlung der Stellungnahmen in Kenntnis zu setzen.

Abstimmungsergebnis: 
Soll:	 19
Ist:	 18
Dafür:	 18
Dagegen:	 0
Enthaltungen:	 0
Befangen:	 0

Information zum Beschluss:
Die Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf der Ergänzungs-
satzung „Hainstraße II“ nach § 3 BauGB sowie die Beteiligung 
von Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 
4 Bau GB erfolgte in der Zeit vom 02.06.2025 bis einschließlich 
04.07.2025. 
Entsprechend § 1 Abs 7 BauGB sind die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Aufgrund der Stellungnahme des Erzgebirgskreises wurde der 
Geltungsbereich der Ergänzungssatzung auf eine straßenbeglei-
tende Bebauung reduziert. Weitere Hinweise und redaktionelle 
Änderungen wurden in die Satzung eingearbeitet. 

Beschluss Nr. 110
Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau beschließt die Ergän-
zungssatzung „Hainstraße II“ bestehend aus der Planzeich-
nung und den Textlichen Festsetzungen in der Fassung vom 
13.01.2026 als Satzung. Die Begründung in der Fassung vom 
13.01.2026 wird gebilligt.

Abstimmungsergebnis: 
Soll:	 19
Ist:	 18
Dafür:	 18
Dagegen:	 0
Enthaltungen:	 0
Befangen:	 0

Information zum Beschluss:
Aus der Abwägung aller eingegangenen Stellungnahmen zur 
Auslegung des Entwurfes der Ergänzungssatzung „Hainstraße II“ 
vom 02.06. bis einschließlich 04.07.2025 steht die Ergänzungs-
satzung in der Fassung vom 13.01.2026. Sie besteht aus der 
Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B). 
Die Begründung vom 13.01.2026 wird gebilligt.
Die Bauverwaltung wird beauftragt, die Satzung auszufertigen, öf-
fentlich bekanntzumachen und damit inkraftzusetzen.

Beschluss Nr. 111
Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau beschließt den Verkauf 
des Flurstücks 203/2 der Gemarkung Krumhermersdorf, welches 
mit der ehemaligen „Busgarage“ bebaut ist, wie es steht und liegt 
zum Preis von 17.501,00 € an Herrn Michael Uhlmann. Der Käufer 
trägt die Kaufnebenkosten.

Abstimmungsergebnis: 
Soll:	 19
Ist:	 18
Dafür:	 18
Dagegen:	 0
Enthaltungen:	 0
Befangen:	 0

Information zum Beschluss:
Die auf Flst. 203/2 gelegene ehemalige „Busgarage“ ist mit dem 
Umzug der Freiwilligen Feuerwehr Krumhermersdorf in das neu 
errichtete Feuerwehrgerätehaus entbehrlich geworden. Eine an-
derweitige kommunale Nachnutzung wurde geprüft und als nicht 
zielführend erachtet, weshalb das Objekt im Rahmen einer öffent-
lichen Ausschreibung zum Verkauf stand. Anhand einer Marktana-
lyse wurde ein Mindestgebotspreis von 15.000,00 € veranschlagt. 
Zur Ausschreibungsfrist am 30.12.2025 lagen drei Angebote vor. 
Das Höchstgebot soll den Zuschlag erhalten.

Öffentliche Bekanntgabe der nichtöffentlichen Be-
schlussfassung des Stadtrates der Motorradstadt 
Zschopau vom 28.01.2026

Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau fasste im nicht-
öffentlichen Teil seiner 18. Sitzung am 28.01.2026 folgende 
Beschlüsse:

Beschluss Nr. 112
Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau beschließt eine Einstel-
lung mit Führung auf Probe von 2 Jahren.

Abstimmungsergebnis: 
Soll:	 19
Ist:	 18
Dafür:	 18
Dagegen:	 0
Enthaltungen:	 0
Befangen:	 0
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Informationen zu den Beschlüssen der 19. (Sonder)-
Sitzung des Stadtrates der Motorradstadt Zschopau 
vom 24. Februar 2026

Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau fasste im öffentli-
chen Teil seiner 19. (Sonder)-Sitzung am 24.02.2026 folgen-
den Beschluss:

Beschluss Nr. 113
Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau beschließt die Satzung 
über die Erhebung von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtun-
gen der Motorradstadt Zschopau (Elternbeitragssatzung).

Abstimmungsergebnis: 
Soll:	 19
Ist:	 15
Dafür:	 1
Dagegen:	 13
Enthaltungen:	 1
Befangen:	 0

Der Beschlussvorschlag wurde abgelehnt.

Informationen zu den Beschlüssen der 20. Sitzung des 
Stadtrates der Motorradstadt Zschopau vom 04. März 
2026

Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau fasste im öffent-
lichen Teil seiner 20. Sitzung am 04.03.2026 folgende Be-
schlüsse:

Beschluss Nr. 114
Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau beschließt die Satzung 
über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen in der Motor-
radstadt Zschopau (Grünanlagensatzung).

Abstimmungsergebnis: 
Soll:	 19
Ist:	 16
Dafür:	 10
Dagegen:	 0
Enthaltungen:	 6
Befangen:	 0

Information zum Beschluss:
Mit der Grünflächensatzung sollen allgemeingültige Benutzungs-
regelungen zum Schutz der öffentlichen Grünanlagen, Bolz- und 
Spielplätzen sowie deren Einrichtungen festgelegt werden. Ziel ist 
es, eine geordnete und bestimmungsgemäße Nutzung sicherzu-
stellen, Nutzungskonflikte zu vermeiden und insbesondere den 
Schutz von Spiel- und Erholungsbereichen zu gewährleisten. 
Gleichzeitig wird durch die Satzung eine klare Rechtsgrundlage 
zur Ahndung von Verstößen gegen diese Benutzungsregelungen 
geschaffen. Polizeiverordnungen dürfen als Bestandteil der kom-
munalen Rechtssetzung ausschließlich der Gefahrenabwehr für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. Regelungen zur 
ordnungsgemäßen Nutzung öffentlicher Grün- und Erholungs-
anlagen, die nicht diesem Aufgabenbereich zuzuordnen sind, 
können daher nicht im Rahmen einer Polizeiverordnung getroffen 
werden. Zur rechtssicheren Regelung der Benutzung öffentlicher 
Grünflächen ist der Erlass einer eigenständigen Grünflächensat-
zung erforderlich.

Beschluss Nr. 115
Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau beschließt die Legitimati-
on eines Entscheidungsgremiums, welches per Abstimmung über 
den Einsatz von Finanzhilfen zur Projektförderung aus dem Förder-
programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ im Förderge-
biet „An der Zschopau“ im Rahmen des Verfügungsfonds gemäß 
der aktuell gültigen FRL StBauE vom 07.03.2022, Abschnitt B, Nr. 
9.3. Punkt c) unabhängig entscheiden darf. Das lokale Entschei-
dungsgremium setzt sich folgendermaßen zusammen:
-	 Oberbürgermeister
- 	 ein weiterer Vertreter der Stadtverwaltung
-	 je ein Vertreter jeder Fraktion des Stadtrates
-	 1 Vertreter Fördergebietsbetreuung

Abstimmungsergebnis: 
Soll:	 19
Ist:	 16
Dafür:	 9
Dagegen:	 0
Enthaltungen:	 7
Befangen:	 0

Information zum Beschluss:
In den Städtebaufördergebieten können zur Umsetzung der maß-
geblichen Fördergebiets-konzepte sowie zur Stärkung des priva-
ten Engagements und der Beteiligung lokaler Akteure an Stadt-
entwicklungsprozessen in Fördergebieten der städtebaulichen 
Erneuerung Verfügungsfonds eingerichtet werden. Diese finan-
zieren sich bis zu 50 Prozent aus Mitteln der Städtebauförderung 
(Bund, Land, Stadt) und mindestens 50 Prozent aus Mitteln Dritter 
(Wirtschaft, Immobilien- und Standortgemeinschaften, Private) 
oder zusätzlichen Mitteln der Gemeinde. Der Gesamtetat des 
Verfügungsfonds wird von der Stadt festgelegt und ist in den fol-
genden Haushaltsjahren einzuplanen. Das legitimierte Gremium 
entscheidet über die Verwendung der Gelder des Verfügungs-
fonds. Grundlage für die Entscheidungen des Gremiums sind die 
aus dem Fördergebietskonzept entwickelten Leitlinien der Stadt. 

Beschluss Nr. 116
Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau beschließt den Verkauf 
einer noch zu vermessenden Teilfläche von ca. 750 m² aus den 
Flurstücken 206/2 und 387/3 der Gemarkung Krumhermersdorf 
gemäß beigefügtem Lageplan – bebaut mit der „Bauernstube“, 
wie sie steht und liegt zu einem Kaufpreis von 60.000,00 € an 
Herrn André Wagner. Der Käufer verpflichtet sich im Kaufvertrag 
zum Weiterbetrieb einer Gastronomie für mindestens fünf Jahre. 
Sollte innerhalb dieser fünf Jahre der Gastronomiebetrieb zum 
Erliegen kommen, soll ein Rückkaufrecht zugunsten der Stadt be-
stehen. Dem Käufer werden die dinglichen Rechte zur Mitbenut-
zung der bestehenden Ver- und Entsorgungsinfrastruktur sowie 
der Zuwegung eingeräumt. Hierzu sind vertraglich gesonderte 
Festlegungen zur zukünftigen Kostenteilung und zum Unterhalt 
zu vereinbaren. Der Käufer trägt die Kosten des Kaufs (Notar, 
Grundbuch, Grunderwerbsteuer, ggfs. Vermessung).

Abstimmungsergebnis: 
Soll:	 19
Ist:	 16
Dafür:	 15
Dagegen:	 0
Enthaltungen:	 1
Befangen:	 0

Information zum Beschluss:
Aufgrund der Betriebsaufgabe des bisherigen Pächters der „Bau-
ernstube“ wurde entschieden, das Objekt zu veräußern. Hinter-
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grund dieser Entscheidung ist insbesondere der erhebliche In-
standhaltungsrückstau am Gebäude sowie der perspektivisch 
notwendige Investitionsbedarf, der durch die Stadt nicht wirt-
schaftlich darstellbar ist.
Die Veräußerung soll zugleich den dauerhaften Weiterbetrieb 
einer gastronomischen Einrichtung im Ortsteil Krumhermersdorf 
sichern.
Zur Vorbereitung der Veräußerung wurde ein Gutachten zur Wert-
ermittlung der Immobilie erstellt. Auf dieser Grundlage erfolgte 
eine öffentliche Ausschreibung im Rahmen eines Bieterverfah-
rens. Die Ausschreibung wurde im Zeitraum vom 16.02.2026 bis 
zum 02.03.2026 veröffentlicht.
Bis zum Ablauf der Angebotsfrist ging ein Angebot ein. Dieses 
wurde von Herrn André Wagner aus Krumhermersdorf abgege-
ben. Herr Wagner beabsichtigt, die „Bauernstube“ weiterhin als 
gastronomischen Betrieb zu führen und das Objekt nach erfor-
derlichen Investitionen wieder zu eröffnen. Der Käufer verpflich-
tet sich im Kaufvertrag zum Weiterbetrieb einer gastronomischen 
Nutzung für mindestens fünf Jahre.

Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grünan-
lagen in der Motorradstadt Zschopau
(Grünanlagensatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. 
März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 15 des 
Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 285) geändert wor-
den ist, hat der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau mit Be-
schluss Nr. 114 in seiner Sitzung am 04.03.2026 folgende Sat-
zung beschlossen

§ 1 Begriffsbestimmung und Geltungsbereich
(1)	 Öffentliche Grünanlagen sind allgemein zugängliche, insbe-

sondere gärtnerisch gestaltete Anlagen, die das Orts- und 
Landschaftsbild prägen sowie ökologische, kulturelle und 
soziale Aufgaben erfüllen. Sie dienen der Bevölkerung zur 
Erholung und Freizeitgestaltung. Zu den Grünanlagen gehö-
ren insbesondere Parkanlagen sowie allgemein zugängliche 
Kinderspielplätze und Sportaußenanlagen.

(2)	 Die öffentlichen Grünanlagen im Sinne dieser Satzung wer-
den in einem Verzeichnis erfasst, welches als Anlage A Be-
standteil dieser Satzung ist.

(3)	 Die öffentlichen Grünanlagen werden als kommunale öffentli-
che Einrichtungen unterhalten.

(4)	 Die Vorschriften der jeweils gültigen Polizeiverordnung der 
Motorradstadt Zschopau bleiben unberührt.

§ 2 Zulässiges Verhalten in öffentlichen Grünanlagen
(1)	 Jedermann hat das Recht, die öffentlichen Grünanlagen so 

zu benutzen, wie es sich aus der Natur der Anlage und ihrer 
Zweckbestimmung ergibt.

(2)	 Die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen und deren Ein-
richtungen geschehen auf eigene Gefahr. Die Verantwortung 
der Stadt für die Verkehrssicherungspflicht bleibt davon un-
berührt. Eine Verpflichtung der Stadt Zschopau zur Beleuch-
tung und zur Beseitigung von Schnee- und Eisglätte auf We-
gen und Plätzen in den Anlagen besteht nicht.

(3)	 Für Anlagen oder Anlagenteile können Beschränkungen auf 
bestimmte Benutzungsarten oder -zeiten festgelegt und die 
Benutzung durch Gebote oder Verbote geregelt werden. 
Nutzungseinschränkungen können weiterhin aus gartenpfle-
gerischen Gründen oder wegen der Erteilung von Benut-
zungsausnahmen erfolgen.

(4)	 Die Benutzung muss schonend erfolgen, so dass Anpflan-
zungen, Einrichtungen und Ausstattungen nicht beschädigt 
sowie andere Anlagenbesucher nicht gefährdet oder unzu-
mutbar gestört werden.

(5)	 Naturbelassene oder extensiv gepflegte Flächen, z.B. Teile 
in Parkanlagen, Uferstreifen oder andere Grünflächen sind 
ökologisch wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere. 
Die Benutzung dieser Flächen muss in Hinsicht auf den Na-
turschutz mit besonderer Vorsicht erfolgen.

(6)	 Das Grillen ist nur auf ausgewiesenen Flächen gestattet. Die-
se Flächen sind:

-	 Grillplatz Seminargarten
-	 Grillplatz In der Sandgrube

Beim Grillen ist zu beachten, dass die Verwendung von Grill-
geräten nicht unter Bäumen und nicht in der unmittelbaren 
Nähe von Ausstattungen wie Spielgeräten, Bänken u.a. er-
folgen darf. Die zum Einsatz kommenden Grillgeräte müssen 
eine Mindestabbrennhöhe von 30 cm über dem Erdboden 
aufweisen. Einweggrills ohne Standbeine mit o.g. Mindest-
höhe, Feuerschalen etc. dürfen zur Vermeidung von Wie-
senbränden nicht zum Einsatz kommen. Beim Verlassen der 
Grillfläche sind sämtliche mitgebrachten Utensilien sowie 
entstandener Müll wieder mitzunehmen und sachgerecht zu 
entsorgen.

§ 3 Nicht zulässiges Verhalten in öffentlichen Grünanlagen
(1)	 In sämtlichen Grünanlagen im Sinne dieser Satzung ist den 

Benutzern insbesondere untersagt:
1.	 Hausmüll, Garten- oder sonstige Abfälle zu entsorgen,
2.	 Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen und sonstige Anlagen-

flächen zu verunreinigen, zu verändern oder aufzugraben,
3.	 Wege und sonstige Flächen mit Fahrrädern oder Kraftfahr-

zeugen zu befahren (ausgenommen auf dafür ausgewiese-
nen Flächen) oder darauf Gegenstände zu errichten, aufzu-
stellen, anzubringen oder zu lagern,

4.	 sich in nicht dauernd geöffneten Anlagen und Anlagenteilen 
außerhalb der freigegebenen Zeiten aufzuhalten, Einfriedun-
gen und Sperren zu überklettern und zu beseitigen,

5.	 Anlageneinrichtungen, insbesondere Bänke, Stühle und Spiel-
geräte zweckfremd zu benutzen, zu verunreinigen, zu verän-
dern oder an hierfür nicht bestimmte Orte zu verbringen,

6.	 zu nächtigen, zu zelten oder zu campieren mit oder ohne 
Wohnwagen,

7.	 Brunnenanlagen zu betreten, darin zu baden oder sie zu ver-
unreinigen,

8.	 Wassertretbecken zu verunreinigen,
9.	 außerhalb zugelassener Grillflächen zu grillen oder Feuer-

stellen zu errichten.
(2)	 In öffentlichen Grünanlagen im Sinne dieser Satzung ist nur 

auf Antrag und mit Genehmigung gestattet:
1.	 Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen oder sonstige An-

lagenteile zweckfremd zu benutzen, zu verunreinigen oder 
zu verändern,

2.	 das Fahren mit und Abstellen von Kraftfahrzeugen und An-
hängern sowie mit Maschinen und Ähnlichem,

3.	 das Errichten, Aufstellen, Anbringen und Lagern von Gegen-
ständen,

4.	 Hausmüll- und Wertstoffcontainer aufzustellen,
5.	 gewerbliche Tätigkeiten auszuführen,
6.	 Schleuder-, Wurf- oder Schusswaffen zu benutzen,
7.	 Veranstaltungen oder Feste durchzuführen,
8.	 Baustellen einzurichten,
9.	 gewerblich zu filmen oder zu fotografieren.
(3)	 Wer durch Beschädigung, Verunreinigung oder in sons-

tiger Weise einen ordnungswidrigen Zustand her-
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beiführt, hat diesen unverzüglich auf seine Kosten zu beseiti-
gen. Falls der Verursacher nicht unverzüglich den vorherigen 
oder ordentlichen Zustand herstellt, kann die Wiederherstel-
lung durch die Stadt auf Kosten des Verursachers erfolgen.

§ 3a Verhalten auf Spiel- und Bolzplätzen
(1)	 Spiel- und Bolzplätze dürfen von April bis September von 

08:00 Uhr bis 21:00 Uhr und in den Monaten Oktober bis 
März von 08:00 bis 20:00 Uhr entsprechend ihrem Zweck 
benutzt werden.

(2)	 Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen ist es auf Spiel- 
und Bolzplätzen verboten:
a)	 gefährliche Gegenstände (z.B. Glasflaschen) mitzubrin-
gen, ausgenommen davon sind Glasbehältnisse für Baby-
nahrung,
b)	 alkoholische Getränke zu konsumieren oder an andere 
zum Verzehr zu überlassen oder sich im alkoholisierten Zu-
stand auf dem Platz aufzuhalten,
c)	 zu rauchen sowie Tabakwaren oder Teile davon (z.B. Zi-
garettenstummel) wegzuwerfen,
d)	 das Mitführen von nicht angeleinten Hunden,
e)	 das Befahren des Spielplatzes mit Fahrrädern für Perso-
nen über 10 Jahren oder Kraftfahrzeugen.

§ 4 Genehmigungserteilung und Antragstellung
(1)	 Eine Nutzung der Grünanlagen, die entgegen den Regelun-

gen in § 3 Abs. 2 Ziffer 1 bis 9 stattfinden oder durchgeführt 
werden soll, bedarf der Genehmigung der Motorradstadt 
Zschopau. 

(2)	 Der Antrag auf Genehmigung einer Nutzung ist schriftlich 
und mindestens vier Wochen vor Beginn der geplanten Nut-
zung beim Sachgebiet Stadtplanung und Liegenschaften der 
Motorradstadt Zschopau zu stellen.

(3)	 Der Antrag muss folgende Angaben enthalten:
1.	 Name und Anschrift des Antragstellers,
2.	 Genaue Bezeichnung der Grünanlage,
3.	 Benutzungsart und -dauer, räumlicher Umfang einschließlich 

Lageplan oder Skizze.
(4)	 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Genehmigung der bean-

tragten Nutzung.
(5)	 Die Erteilung einer Genehmigung steht im pflichtgemäßen 

Ermessen der Motorradstadt Zschopau. Die Genehmigung 
wird auf Zeit und/oder auf Widerruf schriftlich erteilt und kann 
mit weiteren Nebenbestimmungen versehen werden.

§ 5 Genehmigungsversagung
(1)	 Eine Genehmigung ist zu versagen, wenn
1.	 Dauerschäden an Vegetationsflächen, Bäumen, baulichen 

Anlagen, Spiel- und Sportstätten, Brunnen oder weiteren 
Ausstattungen zu erwarten sind,

2.	 Die Nutzung gegen andere Rechtsvorschriften verstößt,
3.	 Die Interessen des Gemeingebrauchs Vorrang gegenüber 

der Nutzung haben.
(2)	 Die Genehmigung kann insbesondere auch dann versagt 

werden, wenn der Antragsteller für zurückliegende Nutzun-
gen fällige Verwaltungs- oder Nutzungsgebühren oder Kos-
ten der Verwaltungsvollstreckung nicht gezahlt oder Pflichten 
aus diesen Genehmigungen nicht oder verspätet erfüllt hat.

§ 6 Befreiungen
(1)	 Von den Verboten des § 3 Abs. 1 Ziffer 1-9 kann eine Befrei-

ung erteilt werden, wenn:
1.	 dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interes-

ses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, 
notwendig ist oder

2.	 die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzu-

mutbaren Belastung führen würde und die Abweichung mit 
den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege sowie 
mit Denkmalschutzbelangen vereinbar ist.

(2)	 Von den Verboten des § 3 Abs. 2 kann insbesondere für Ver-
anstaltungen eine Befreiung erteilt werden.

§ 7 Erhebung von Gebühren
Für die Genehmigung oder die Ablehnung eines Antrages wer-

den Verwaltungsgebühren und Auslagen nach der Verwal-
tungskostensatzung der Motorradstadt Zschopau in der je-
weils gültigen Fassung vom Antragsteller erhoben.

§ 8 Pflichten des Nutzers
(1)	 Eine Nutzung darf erst begonnen werden, wenn alle notwen-

digen Genehmigungen eingeholt sind. Der Antragsteller ist 
Nutzer im Sinne diese Satzung.

(2)	 Erlischt die Nutzungsgenehmigung durch Ablauf oder Wider-
ruf, hat der Nutzer unverzüglich die Nutzung einzustellen, alle 
von ihm erstellten Einrichtungen und die zur Nutzung verwen-
deten Gegenstände zu entfernen und den ordnungsgemä-
ßen (verkehrssicheren) Zustand der Anlage auf seine Kosten 
wiederherzustellen. Die Stadt kann gegenüber dem Nutzer 
bestimmen, in welcher Weise dies zu geschehen hat.

(3)	 Der Absatz 2 gilt entsprechend, wenn eine Nutzung ohne 
Genehmigung ausgeübt wird.

§ 9 Nichtausübung und vorzeitige Beendigung der Nutzung
(1)	 Der Nutzer hat die Nichtausübung oder vorzeitige Been-

digung einer genehmigten Nutzung der Stadt rechtzeitig 
schriftlich anzuzeigen.

(2)	 Wird die Anzeige unterlassen, so gilt die Nutzung erst dann 
als nicht ausgeübt oder beendet, wenn die Stadt Kenntnis 
von der Nichtausübung oder der Beendigung erlangt hat.

§ 10 Haftung und Sicherheiten
(1)	 Der Nutzer haftet für alle Schäden, die durch die Nutzung 

entstehen. Er hat die Stadt von allen Ansprüchen Dritter frei-
zustellen, die sich aus der Nutzung ergeben.

(2)	 Der Nutzer hat alle durch die Nutzung zusätzlich entstehen-
den Kosten zu ersetzen.

(3)	 Der Nutzer haftet gegenüber der Stadt für die Verkehrssi-
cherheit der angebrachten oder aufgestellten Nutzungsanla-
gen und Gegenstände.

(4)	 Der Nutzer haftet gegenüber der Stadt hinsichtlich verdeck-
ter Mängel der Wiederherstellung nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik.

(5)	 Mehrere Nutzer haften als Gesamtschuldner für Schäden, 
die der Stadt aus der Nutzung entstehen. Die Haftung ge-
genüber Dritter richtet sich nach den gesetzlichen Bestim-
mungen.

(6)	 Die Stadt haftet gegenüber dem Nutzer nicht für Schäden 
an den von ihm errichteten Anlagen oder Einrichtungen oder 
an den von ihm angebrachten oder aufgestellten Gegenstän-
den, sofern ihr nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt.

(7)	 Bei Widerruf der Genehmigung oder bei Änderung der tat-
sächlichen Beschaffenheit oder der rechtlichen Eigenschaf-
ten der Grünanlagen besteht kein Ersatzanspruch gegen die 
Stadt.

§ 11 Ersatzvornahme
Wird bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Sat-
zung ein ordnungswidriger Zustand verursacht, der auch nach 
Androhung und Ablauf der hierbei gesetzten Frist nicht beseitigt 
wird, kann die Stadt an Stelle und auf Kosten des Zuwiderhan-
delnden diesen Zustand beseitigen. Einer vorherigen Androhung 



Ausgabe 03/2026 – 25.03.2026

7

und Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Pflichtige nicht er-
reichbar ist, wenn Gefahr im Verzug vorliegt oder wenn die so-
fortige Beseitigung des ordnungswidrigen Zustandes im öffentli-
chen Interesse geboten ist.

§ 12 Ordnungswidrigkeiten
(1)	 Ordnungswidrig im Sinne von § 124 der Gemeindeordnung 

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:
1.	 entgegen § 2 Abs. 4 öffentliche Grünanlagen nicht schonend 

benutzt, sowie andere Anlagenbesucher gefährdet oder un-
zumutbar stört,

2.	 das Gebot der besonderen Vorsicht der nach § 2 Abs. 5 be-
nannten naturbelassenen oder extensiv gepflegten Flächen 
außer Acht lässt,

3.	 entgegen § 2 Abs. 6 außerhalb ausgewiesener Flächen grillt,
4.	 entgegen § 2 Abs. 6 Grillgeräte unter Bäume und unmittelba-

rer Nähe von Anlageneinrichtungen verwendet,
5.	 entgegen § 2 Abs. 6 Grillgeräte unter einer Mindestabbrenn-

höhe von 30 cm über den Erdboden benutzt,
6.	 entgegen § 2 Abs. 6 mitgebrachte Utensilien sowie entstan-

dener Müll beim Verlassen der Grillfläche nicht wieder mit-
nimmt und sachgerecht entsorgt,

7.	 entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 1 Hausmüll, Garten- oder sonstige 
Abfälle entsorgt,

8.	 entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 2 Wege, Rasenflächen, Anpflanzun-
gen und sonstige Anlagenflächen verunreinigt, verändert 
oder aufgräbt,

9.	 entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 3 Wege und sonstige Flächen mit 
Fahrrädern oder Kraftfahrzeugen befährt oder darauf Gegen-
stände errichtet, aufstellt, anbringt oder lagert,

10.	 entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 4 sich in nicht dauernd geöffneten 
Anlagen und Anlagenflächen außerhalb der freigegebenen 
Zeiten aufhält, Einfriedungen und Sperren überklettert oder 
beseitigt,

11.	 entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 5 Anlageneinrichtungen zweckfremd 
benutzt, verunreinigt, verändert oder an hierfür nicht be-
stimmte Orte verbringt,

12.	 entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 6 in öffentlichen Grünanlagen näch-
tigt, zeltet oder mit oder ohne Wohnwagen campiert,

13.	 entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 7 Brunnenanlagen betritt, darin ba-
det, oder verunreinigt,

14.	 entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 8 Wassertretbecken verunreinigt,
15.	 entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 9 außerhalb zugelassener Grillflä-

chen grillt oder Feuerstellen errichtet,
16.	 entgegen § 3 Absatz 2 Nr. 1 Wege, Rasenflächen, Anpflan-

zungen oder sonstige Anlagenteile zweckfremd benutzt, ver-
unreinigt oder verändert,

17.	 entgegen § 3 Absatz 2 Nr. 2 mit Kraftfahrzeugen und/oder 
Anhängern sowie Maschinen oder Ähnlichem fährt oder die-
se abstellt,

18.	 entgegen § 3 Absatz 2 Nr. 3 Gegenstände errichtet, aufstellt, 
anbringt oder lagert,

19.	 entgegen § 3 Absatz 2 Nr. 4 Hausmüll- und Wertstoffcontai-
ner abstellt,

20.	 entgegen § 3 Absatz 2 Nr. 5 gewerbliche Tätigkeiten aus-
führt,

21.	 entgegen § 3 Absatz 2 Nr. 6 Schleuder-, Wurf- und Schuss-
waffen benutzt,

22.	 entgegen § 3 Absatz 2 Nr. 7 Veranstaltungen oder Feste 
durchführt,

23.	 entgegen § 3 Absatz 2 Nr. 8 Baustellen einrichtet, 
24.	 entgegen § 3 Absatz 2 Nr. 9 gewerblich filmt oder fotografiert, 
25.	 entgegen § 3a Absatz 1 Spiel- und Bolzplätze benutzt
26.	 entgegen § 3a Absatz 2 auf Spiel- und Bolzplätzen gefährli-

che Gegenstände mitbringt, alkoholische Getränke verzehrt 
oder anderen zum Verzehr anbietet, sich im alkoholisierten 

Zustand auf dem Platz aufhält, raucht oder Tabakwaren oder 
Teile davon wegwirft, einen nicht angeleinten Hund mitführt 
oder ein Fahrrad oder Kraftfahrzeug benutzt.

(2)	 Ordnungswidrigkeiten können nach § 17 Abs. 1 und 2 des 
Ordnungs-widrigkeitengesetzes mit einer Geldbuße von 
mindestens 5,00 EUR und höchstens 1000,00 EUR und bei 
fahrlässigen Zuwiderhandlungen mit höchstens 500,00 EUR 
geahndet werden.

§ 13 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Zschopau, den 16.03.2026

Sigmund
Oberbürgermeister		  - Siegel -

Anlage A siehe ab Seite 8

Nach § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die 
unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1.	 die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3.	 der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 
SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4.	 vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Stadt  unter Bezeichnung des Sachverhaltes, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Bertolt-Brecht-
Straße 

 
Greßlerweg 

 

Anlage A 
 
Öffentliche Grünanlagen 
 
Park 
An den Anlagen 
 

 
Anton-Günther-
Platz 

 

Rondell am ehem. 
Schnitzerheim 

 
Schlossgarten 

 

Seminargarten 

 
An der Zschopau 
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Öffentliche Spielplätze 
 
Am Bärengarten 

 
Am Spatzennest 

 
Bertolt-Brecht-
Straße 1 

 

Bertolt-Brecht-
Straße 2 

 
Fritz-Heckert-
Straße 

 
Hätteweg 
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Sonstige Flächen 
 
Bolzplatz Bertolt-
Brecht-Straße 

 
Bolzplatz (links) & 
Skateanlage (rechts) 
Neue Heimat 

 
Bolzplatz (blau) & 
Grünflächen (rot 
umrandet) 
In der Sandgrube 

 

Friedhof 
Krumhermersdorf 
(städtischer Teil) 

 
Pumptrack 
Krumhermersdorf 

 
 
 
 
 

Heinrich-Heine-
Straße & 
Bleichweg 

 
Illmhöhe 

 
Meixnerweg/ 
Neckarsulmer 
Ring 

 

Neue Heimat 

 
Wiesenstraße 
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Öffentliche Bekanntmachung 
des Abwasserzweckverbandes „Zschopau/Gornau“

Auslegung der Haushaltssatzung 2026 mit Wirtschaftsplan 

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 
„Zschopau/ Gornau“ hat am 2. Dezember 2025 in öffentlicher 
Sitzung (Beschluss Nr. 35/2025) die Haushaltssatzung 2026 ein-
schließlich des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2026 beschlossen 
und der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben am 8. Dezember 
2025 zur Stellungnahme vorgelegt. Mit Bescheid vom 3. Februar 
2026, AZ 093.12/1-26-032.sch-7177 wurde die Haushaltssatzung 
mit Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 mit dem Kassenkredit in 
Höhe von 300.000,00 EUR genehmigt. Formale Mängel die zur 
Nichtigkeit der Satzung führen, wurden nicht festgestellt. 

Die Haushaltssatzung 2026 mit Wirtschaftsplan 2026 liegt gemäß 
§ 76 Abs. 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) 
in der Geschäftsstelle, Krumhermersdorfer Straße 2 a, 09405 
Zschopau im Zeitraum vom: 

2. April 2026 – 14. April 2026

Montag	 09:30 Uhr – 12:00 Uhr	 13:00 Uhr – 15:00 Uhr
Dienstag	 09:30 Uhr – 12:00 Uhr	 13:00 Uhr – 17:30 Uhr
Mittwoch	 09:30 Uhr – 12:00 Uhr	
Donnerstag	 09:30 Uhr – 12:00 Uhr	 13:00 Uhr – 15:00 Uhr
Freitag	 09:30 Uhr – 12:00 Uhr

für jedermann zur Einsichtnahme aus. 

Zschopau, den 12. März 2026

Sigmund				    Siegel
Verbandsvorsitzender

2. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von
� 0,00 EUR

§ 3
Der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Verbandskasse wird 
mit 300.000,00 EUR
festgesetzt.

§ 4
Die Verbandsumlagen werden festgesetzt mit 
1.	 den im Erfolgsplan enthaltenen Umlagen von 
� 199.498,00 EUR  

2.	 den im Liquiditätsplan enthaltenen Umlagen für 
	 Investitionen von� 401.823,00 EUR

Zschopau, den 10.02.2026

Sigmund				    Siegel
Verbandsvorsitzender

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustandegekommen 
sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu-
standegekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1.	 die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Be-kanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.	 der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGe-

mO wegen Ge-setzeswidrigkeit widersprochen hat,
4.	 vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber dem 
Zweckverband unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes 
„Zschopau / Gornau“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 58 SächsKomZG i.V.m. § 74 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen (Sächs. GemO) hat die Ver-
bandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Zschopau/
Gornau“ am 02.12.2025 (Beschluss-Nr. 35/2025) folgende Haus-
haltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen.

§ 1
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit
1. den im Erfolgsplan anstelle des Verwaltungshaushalt
enthaltenen Erträgen von� 2.833.738,00 EUR
enthaltenen Aufwendungen von	�  2.689.705,00 EUR
dem Jahresüberschuss von� 144.033,00 EUR

2. dem Mittel zu- und Mittelabfluss im Liquiditätsplan 
davon aus laufender Geschäftstätigkeit je� 897.920,00 EUR
davon aus Investitionstätigkeit je� -2.227.358,00 EUR
davon aus Finanzierungstätigkeit je� 174.497,00 EUR

§ 2
1. den vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen (Kreditermächtigung) von� 0,00 EUR
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Sitzungstermine

01. April 2026	 Stadtrat im Ratssaal, Altes Rathaus, Neumarkt 2

22. April 2026	Hauptausschuss im Ratssaal, Altes Rathaus, 
Neumarkt 2

Die Sitzungen beginnen 18:00 Uhr.
Die jeweilige Tagesordnung der Sitzungen finden Sie an den An-
schlagtafeln bzw. im Internet unter www.zschopau.de

Die Ortspolizeibehörde informiert:

Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie darauf 
hinweisen, dass das Abbrennen von offenen 
Feuern gem. der Polizeiverordnung der Motorradstadt Zschopau 
anzeige- bzw. erlaubnispflichtig ist.

§ 14 Abbrennen offener Feuer 
„Für das Abbrennen von offenen Feuern ist die Erlaubnis der 
Ortspolizeibehörde erforderlich. Kleinere Feuer (Grundfläche bis 
maximal 1 qm, Höhe bis maximal 1 m Flammenhöhe über dem 
Boden) bedürfen lediglich einer Anzeige. Keiner Erlaubnis oder 
Anzeige bedürfen alle anderen Feuer mit trockenem unbehan-
deltem Holz in befestigten Feuerstätten oder mit handelsüblichen 
Grillmaterialien (z.B. Grillbrikett) in Grillgeräten. Die Feuer sind so 
abzubrennen, dass hierbei keine Belästigung Dritter durch Rauch 
oder Gerüche entsteht.“
Die Anzeige bzw. der Antrag ist spätestens 14 Tage vor dem 
Abbrennen im Ordnungsamt der Stadtverwaltung zu stellen. Das 
Antragsformular finden Sie auf der Internetseite der Stadt Zscho-
pau oder im Bürgerbüro.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sowohl das Ab-
brennen von Feuern ohne die entsprechende Genehmigung, als 
auch die unzumutbare Belästigung Dritter in Folge von Rauchbil-
dung – auch bei genehmigten Grillfeuern oder Feuern in befes-
tigten Feuerstätten – einen Verstoß gegen die Polizeiverordnung 
darstellen und ordnungsrechtlich verfolgt werden.     

Mit Nachdruck möchten wir darauf hinweisen, dass das Ver-
brennen von pflanzlichen Gartenabfällen durch das Gesetz 
über die Kreislaufwirtschaft und den Bodenschutz im Frei-
staat Sachsen (SächsKrWBodSchG) generell verboten ist.

Die Anzeige bzw. der Antrag ist spätestens 14 Tage vor dem 
Abbrennen im Ordnungsamt der Stadtverwaltung zu stellen. Das 
Antragsformular finden Sie auf der Internetseite der Stadt Zscho-
pau oder im Bürgerbüro.

Die Polizeibehörde informiert:

Leider nimmt das Problem von Hundekot auf Gehwegen, Grün-
flächen und Spielplätzen in Zschopau immer weiter zu. Dies stellt 
nicht nur eine unschöne Verschmutzung dar, sondern kann auch 
gesundheitliche Risiken mit sich bringen. 

§ 5 Verunreinigung durch Tiere
(1)	Den Haltern und Führern von Tieren ist es untersagt, die Flä-

chen, die regelmäßig von Menschen genutzt werden, durch 
ihre Tiere verunreinigen zu lassen.

(2)	Der Tierhalter bzw. -führer hat sein Tier von öffentlich zugängli-
chen Liegewiesen und Kinderspiel- und Bolzplätzen fernzuhal-
ten.

(3)	Die entgegen Abs. 1 und 2 durch Tiere verursachten Verunrei-
nigungen sind von den jeweiligen Tierführern unverzüglich zu 
beseitigen, hierzu hat der Tierführer geeignete Behältnisse für 
die Aufnahme und den Transport mitzuführen und auf Verlan-
gen vorzuzeigen.

Die Missachtung dieser Vorschrift stellt eine Ordnungswidrigkeit 
dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden.

Hinweise zu illegaler Müllentsorgung erbeten
Die wiederholte illegale Entsorgung von abgepackter Suppe in 
öffentlichen Papierkörben hat ein nicht mehr hinnehmbares Aus-
maß erreicht. Seit ca. einem dreiviertel Jahr werden nahezu iden-
tische, doppelt verpackte Suppenbeutel in verschiedenen Berei-
chen des Stadtgebiets entsorgt – zuletzt wieder mit zunehmender 
Häufigkeit.
Die Folgen sind gravierend: Beim Transport und in der Müllpresse 
platzen die Beutel regelmäßig auf. Müllfahrzeuge werden massiv 
verschmutzt, es entstehen erhebliche Geruchsbelästigungen und 
zusätzliche Reinigungskosten. Besonders bei steigenden Tempe-
raturen stellt dies eine unzumutbare Belastung für die Mitarbeiter 
der Bauhofs dar. Schwerpunkte der Vorfälle sind der Bereich um 
den Spielplatz Lessingstraße, das angrenzende Wohngebiet, das 
Neubaugebiet, die Bushaltestelle am Berufsschulzentrum sowie 
die Johann-Gottlob-Pfaff-Straße und im Park An den Anlagen.
Dieses Verhalten ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine ordnungs-
widrige Handlung zulasten der Allgemeinheit. 
Die Bevölkerung wird ausdrücklich aufgefordert, verdäch-
tige Beobachtungen umgehend zu melden. Wer Hinweise 
zu Personen geben kann, die entsprechende Suppenbeutel 
in öffentlichen Papierkörben entsorgen, wird gebeten, sich 
beim Ordnungsamt der Stadt Zschopau zu melden. Hinweise 
werden vertraulich behandelt.

Videoüberwachung auf Privatgrundstücken
In der heutigen Zeit wird man in aller Regelmäßigkeit und an den 
verschiedensten Orten mit der Existenz von Videoüberwachung 
konfrontiert. Egal wie jeder persönlich darüber denkt – durch 
die Kamera entsteht immer eine Art Überwachungsdruck. Po-
tentiell betroffene Personen werden somit in ihrem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht eingeschränkt. Überwachung durch öffent-
liche Stellen (z.B. Kommunen) und nichtöffentliche, gewerbliche 
Stellen (z.B. Tankstellen, Banken etc.) unterliegen den strengen 
Vorgaben und Regularien der Datenschutzvorschriften (DSGVO/
BDSG).

Doch wo ist das Anbringen von Kameras durch Privatperso-
nen erlaubt? Wie ist es geregelt? 
Grundsätzlich existiert zum Betreiben einer Videoüberwachung kei-
ne Anzeige-, Melde- oder auch Genehmigungspflicht. Folgende 
Punkte müssen aber zwingend beachtet und eingehalten werden:
•	 Überwachung ausschließlich privat genutzter Bereiche des 

Kamerabetreibers (z.B. selbstbewohntes Grundstück/Woh-
nung) 
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•	 Überwachung ohne Bezug zu wirtschaftlicher oder beruflicher 
Tätigkeit

•	 Aufzeichnungen dürfen nicht weitergegeben bzw. veröffent-
licht werden

Ist dies gegeben, handelt es sich um eine zulässige „Haushalts-
ausnahme“ und der Betrieb fällt nicht unter die gesetzlichen Vor-
aussetzungen des Datenschutzes. 
Um etwaigen Beschwerden zuvorzukommen, sollte der Erfas-
sungsbereich der Kamera für Außenstehende nach Möglichkeit 
erkennbar sein. Wünschenswert ist zudem eine entsprechende 
Beschilderung, mit der auf die Überwachung hingewiesen wird. 
Auch ein im Vorfeld mit den Nachbarn geführtes Gespräch, lässt 
manchen Ärger sicher gar nicht erst aufkommen.
Muss man im Umkehrschluss nun alle ausgewiesenen Überwa-
chungskameras in der Nachbarschaft dulden? 
Das kommt auf den Einzelfall an. Eine Videoüberwachung ist 
grundsätzlich nicht deshalb rechtmäßig, weil sichtbar auf sie 
hingewiesen wird. Bestehen also Zweifel am Einhalten einer der 
oben genannten drei Punkte, sollte der Betroffene („Überwach-
te“) von seinem Auskunftsrecht gegenüber dem Kamerabetrei-
ber Gebrauch machen. Bleibt die Antwort aus oder liegt gar 
eine unzulässige Überwachung vor, besteht die Möglichkeit der 
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Sächsische 
Datenschutzbeauftragte). Diese nimmt sich der Sache an und 
gibt zudem Hinweise über weiterführende Möglichkeiten (z.B. zi-
vilrechtliches Verfahren) zur Durchsetzung des eigenen Rechts-
anspruchs. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.
datenschutz.sachsen.de.	

Ihr Bürgerpolizist PHK Frank Müller

Aufruf zur Mitwirkung bei der Eröffnungszeremonie

Der MSC MZ Zschopau e.V. freut sich, die FIM Enduro Vintage 
Trophy 2026 in der traditionsreichen Motorradstadt Zschopau 
auszurichten. Nachdem der Verein gemeinsam mit Fahrtleiter 
Norbert Vogler und vielen engagierten Unterstützern intensiv an 
der Planung gearbeitet hat, steht fest: Zschopau wird 2026 zum 
internationalen Treffpunkt für Enduro-Liebhaber aus aller Welt.
Künstler, Musiker und Vereine gesucht
Für die Eröffnungszeremonie am Dienstag, den 29.09.2026 ab 
18:30 Uhr, dieses besonderen internationalen Events werden 
noch Künstler, Sänger, Musiker, Tanzgruppen sowie Vereine ge-
sucht, die das Programm mit einem Auftritt bereichern möchten.
Wer Teil der Eröffnungszeremonie werden möchte, ist herzlich 
eingeladen, sich beim Organisationsteam zu melden. Gern per 
Mail an info@msc-mz.de

Ideenwettbewerb 2026 für Schulen und deren Förder-
vereine „Stark machen im Kopf – gemeinsam gegen 
Sucht und Mobbing“. Die Preisträger stehen fest!

Suchtmittelmissbrauch und 
Mobbing sind aktuelle Themen, 
die in unserer Gesellschaft neue 
Dimensionen angenommen ha-
ben. Vor allem Kinder und Ju-
gendliche sind immer stärker 
den Gefahren ausgesetzt und 
benötigen Hilfe und Unterstüt-
zung, um diese zu erkennen. 
Deshalb hatte unser Verein ei-
nen Ideenwettbewerb 
ausdrücklich für Schulen 
und Schulfördervereine 
ausgelobt, um entspre-
chende Angebote in 
den Schulen finanziell 
zu unterstützen und für 
die Thematik Suchtmittel, 
Mobbing und Cyberm-
obbing zu sensibilisieren. 
Die Wissensvermittlung 
sollte sich mit Ursachen 
und Wirkung auseinan-
dersetzen, Interventions- 
und Handlungsmöglich-
keiten aufzeigen sowie 
das Selbstvertrauen der 
jungen Generation stär-
ken. 

9 Projekte wurden ein-
gereicht, die mit ganz 
unterschiedlichen und 
vielfältigen Aktionen so-
wohl an Kinder ab der 
1. Klasse und Jugend-
liche bis zur 11. Klasse 
als auch an Pädagogen 
und Eltern gerichtet sind. 
Unterstützung erhalten 
die Schulen dabei von 
Schulsozialarbeiterinnen, 
von externen Trainern 
und Referenten, dem So-
zialwerk des dfb Sachsen, der Polizei, dem Netzwerk für Demo-
kratie und Courage und dem DRK. 

Ob Selbstbehauptungskurse, Workshops über Sucht und Mob-
bing für Kinder, Pädagogen und Eltern, ein Tanzprojekt für alle, 
die Einführung eines Extra-Schulfaches „Glücksunterricht“ oder 
auch Thementage zur Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung 
– die Jury zur Prämierung der Projektträger hatte die Qual der 
Wahl, denn alle Ideen sind nachhaltig geeignet, die Schülerin-
nen und Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken, 
das familiäre Umfeld aufzuklären und präventiv gegen Sucht und 
Mobbing vorzugehen.

Insgesamt wurden 29.000 Euro als Preisgeld vergeben, gefördert 
aus dem LEADER-Budget unserer Region. Folgende Schulen/
Schulfördervereine können sich über eine Prämierung ihrer 
Idee mit 3.000 Euro freuen:

Gemeinsam mit Oberbürgermeister Arne Sig-

mund übergab die Regionalmanagerin And-

rea Pötzscher dem High Point und den Schu-

len das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro. 

� Fotos: Lisa Pechmann
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-	 Heiner-Müller-Oberschule Eppendorf mit ihrem Förderverein
-	 Grundschule Leubsdorf mit dem Förderverein der 
	 Kindereinrichtungen von Leubsdorf
-	 Oberschule Oederan
-	 Seeber-Grundschule Niederwiesa 
	 mit dem Förderverein Pfiffikids
-	 Serpentinstein-Grundschule Zöblitz mit ihrem Förderverein
-	 Johann Wolfgang von Goethe Grundschule 
	 Olbernhau mit ihrem Förderverein
-	 Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium Flöha 
-	 Grundschule im Grünen Grünhainichen

Mit einem Sonderpreis in Höhe von 5.000 Euro wurden gemein-
sam die Zschopauer Oberschule Martin Andersen Nexö mit ihrem 
Förderverein und die Oberschule August-Bebel ausgezeichnet.

Die Ideen der prämierten Schulen finden Sie unter: www.floeha-
zschopautal.de/schulwettbewerb

Information aus der Kämmerei:

Die zukunftssichere Finanzierung der Kommunen ist bereits seit 
einigen Jahren ein bestimmendes Thema in der politischen Dis-
kussion. Nicht nur im Freistaat Sachsen, sondern bundesweit. 
Neben den allgemeinen Kostensteigerungen spielt auch die Fi-
nanzierung der durch den Bund und den Freistaat Sachsen über-
tragenen Pflichtaufgaben eine zentrale Rolle. Die zu erfüllenden 
Aufgaben und Standards werden in der Regel nur unzureichend 
finanziert, sodass die Kommunen zunehmend auch erhebliche 
Eigenmittel für deren Wahrnehmung aufbringen müssen.

Auch die Stadt Zschopau steht in den nächsten Jahren vor großen 
finanziellen Herausforderungen. Aus diesem Grund wurde durch 
den Fachbediensteten für das Finanzwesen im Haushaltsjahr 2026 
eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von insgesamt 717.000 
Euro verhängt. Dies sind etwa 3,5% der geplanten Gesamtaufwen-
dungen. Ziel ist es, dadurch die finanzielle Leistungsfähigkeit der 
Stadt Zschopau sicherzustellen, ohne einen Nachtragshaushalt mit 
umfassenderen Sparmaßnahmen erstellen zu müssen.

Das bedeutet, dass in bestimmten Budgets einzelne Ausgaben 
teilweise gesperrt wurden und eine Bewirtschaftung in der Regel 
nur bis zur Höhe der Vorjahresergebnisse erfolgen kann. Inso-
fern handelt es sich nicht um Einsparungen, sondern um Siche-
rung des vorhandenen qualitativen Niveaus. Alle im Haushalts-
plan 2026 veranschlagten Einzelmaßnahmen sollen wie geplant 
durchgeführt werden können.

Baugeschehen

Straßensperrungen/Verkehrseinschränkungen
Vollsperrung Parkplatz „An den Anlagen“ im Zeitraum vom 
06.-19.04.2026. Grund dafür ist das diesjährige Frühlingsvolks-
fest. 
Vollsperrung der Beethovenstraße 28 im Zeitraum vom 30.03. 
bis 02.04.2026. Grund dafür ist der Abbruch der Trafostation. 
Vollsperrung der Spinnereistraße im Zeitraum vom 24.03. bis 
01.04.2026. Grund dafür ist der Schienenersatzverkehr der REV. 

Grünes Stadtbild durch Neupflanzungen erhalten 
Der Frühling kehrt in unsere Stadt ein und die ersten Frühjahrsblü-
her sprießen aus der Erde. Um die Stadt noch grüner zu machen, 
werden in den nächsten Wochen rund 32 Bäume im gesamten 
Stadtgebiet und den Ortsteilen gepflanzt. Insgesamt umfasst der 
Bestand an städtischen Bäumen etwa 3.000 Bäume, von denen 
erst Anfang des Jahres einerseits kranke oder gefährliche Bäume 
gefällt oder durch verschiedene Pflegemaßnahmen die Verkehrs-
sicherheit bzw. gute Entwicklung der Bäume sichergestellt wer-
den mussten. Mit den derzeitigen Nachpflanzungen soll nun aber 
den Fällungen entgegengewirkt werden. 

Nachdem im Herbst die Bäume 

vor dem Gebäude der Martin-

Andersen-Nexö-Mit telschule 

weichen mussten, pflanzten die 

Bauhofmitarbeiter neue vor dem 

Schulgebäude.

Auch am Sportplatz an der Sandgrube wurden neue Bäume in die Erde gelassen, 

wie hier am Beachvolleyballplatz. Fotos: Judith Hauße 

Aufruf Ehrenmedaille und 
Zschopauer Ehrenbuch des Sports

Vorschläge zur Verleihung der Ehren-
medaille der Motorradstadt Zschopau 
und Eintragung in das Zschopauer Eh-
renbuch des Spots zur Auszeichnung 
verdienstvoller Bürgerinnen und Bürger 
sowie Sportlerrinnen und Sportler 
können noch bis 30.04.2026 bei der 
Stadtverwaltung Zschopau eingereicht 
werden. Die Entscheidung über die 
eingebrachten Vorschläge obliegt dem Stadtrat. 



Ausgabe 03/2026 – 25.03.2026

15

Neues aus dem Bienenhaus: Projekt 

„Fit und gesund in den Frühling“ 

Mit großer Freude startete die Kitagruppe Glühwürmchen in das 
Projekt „Fit und gesund in den Frühling“. Auf spielerische und 
praktische Weise haben die Kinder ein Bewusstsein für gesunde 
Ernährung und Bewegung erhalten. Zu Beginn beschäftigten sie 
sich mit der Unterscheidung und Zuordnung von Obst und Gemü-
se. Besonders spannend war es, die Unterschiede in Farbe, Form 
und Geschmack zu entdecken. Highlights des Projekts waren die 
Zubereitung von köstlichen Obstsmoothies mit dem Smoothie-
maker und die Herstellung von frischgepressten Orangensaft 
mit der Zitruspresse. Die Kinder halfen beim Schneiden, Schälen 
und Auspressen fleißig mit. Dabei erlebten sie Schritt für Schritt 
wie aus verschiedenen Früchten ein leckerer und gesunder Drink 
entstand. In der kitaeigenen Kinderküche wurden leckere Bana-
nen-Haferflocken-Muffins genau nach Anleitung gebacken und 
kurz darauf gleich verputzt. Nach der ganzen Schlemmerei war 
es dann Zeit für Bewegung bei frühlingshaftem Wetter und strah-
lendem Sonnenschein in unserem großen Garten. Das Projekt 
war für alle Beteiligten eine wertvolle Erfahrung. Die Kinder hatten 
nicht nur viel Spaß, sondern konnten auch wichtige Grundlagen 
für eine gesunde Lebensweise kennenlernen und erleben. 

Viele Grüße von den kleinen und großen Bienen aus dem Bie-
nenhaus.

Fotos: Kita Bienenhaus

Fotos: Kita Pfiffikus

Unser Osterstrauch

Fit, schlau und kreativ tanzen wir durch die Winterferien

In unserer Kita Pfiffikus beginnt die Os-
terzeit. Gemeinsam schmücken wir die 
Sträucher draußen im Garten mit bunten 

Ostereiern. Dabei wird gelacht, 
geholfen und gestaunt, wie 
schön alles aussieht.

Die Ostereier leuchten in vielen 
Farben: rot, gelb, blau und grün. 
Manche sind gepunktet, ande-
re haben Streifen oder sie sind 
kunterbunt bemalt.

Auch die großen Pfiffikusse 
sind fleißig. Sie schmücken die 
Sträucher im Schlossgarten 

mit bunten Osterbastelein. So wird auch dort alles frühlingshaft 
und festlich. Der bunte Osterstrauch zeigt: Der Frühling ist da! 
Die Vögel singen wieder, überall wachsen Blumen und die Sonne 
scheint immer öfter. Vielleicht versteckt der Osterhase bald auch 
ein paar Überraschungen für uns im Garten. Bis dahin genießen 
wir unseren bunten Osterstrauch!

Frühlingshafte Grüße von den „Pfiffikussen“

Da uns das Wetter nur nass-kalt entgegenkam, nutzten wir die 
Räumlichkeiten der Kita Spatzennest und unsere Kooperationen, 
um die Ferien zu genießen. 
In der ersten Woche stellten wir die Tischtennisplatte in den Turn-
raum. Wir übten fleißig mit unserem FSJler, der sehr geduldig den 
Kindern den Aufschlag und die Technik beibrachte. So dass wir 
am Ende der Woche schon ein Turnier, um den Tron des 
Tischtenniskönigs, veranstaltet haben. 
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In der Kreativwerkstatt konnten die Hortkinder ihre Handwerks-
kunst mit Hilfe von Ton unter Beweis stellen. Heraus kamen Tas-
sen, Teller, eine Unterwasserwelt und andere Fantasiegebilde. 
Mit Glitzersteinen beklebt, bunt bemalt und lackiert entstanden 
so einzigartig schöne Werke, die die Kinder mit Stolz mit nach 
Hause genommen haben.
Bei so viel Fantasie der Kinder war uns die Erde kurzzeitig einmal 
zu langweilig. Wir wollten mehr sehen, mehr entdecken und noch 
mehr wissen. Deshalb gingen wir entlang des Planetenwander-
weges, saugten die Informationen über unser Sonnensystem auf, 
um am Ende der Reise eine Vorführung in der Sternenwarte in 
Drebach beizuwohnen. Die gut dargestellten Relationen haben 
die Kinder fasziniert.

Wir haben also unsere Hände arbeiten lassen, haben eine neue 
Sportart gelernt, haben unser Gehirn gefüttert, da wird es nun 
Zeit, unseren Tempel, den Körper zu verwöhnen. Wir haben mit 
Yoga begonnen, unsere Atembewegungen gespürt und kontrol-
liert, wir haben ausgetestet, zu was unser Körper alles fähig ist 
und haben uns darauf konzentriert, was er uns erzählen will. Da-
nach tauchten wir unsere Füße in ein Fußbad, haben uns gegen-
seitig massiert, wer wollte, eine Gesichtsmaske aufgetragen, die 
Haare frisiert und die Nägel lackiert. 
In der zweiten Ferienwoche stand ein buntes Programm an. 
Unsere Kinderküche wurde in einen Duft von leckeren Bratäp-
feln gehüllt und in der Kreativwerkstatt entstanden bunt gefüllte 
Schüttelgläser, wo es einfach kein „zu viel“ Glitzer gibt.
Aber das war noch längst nicht alles, denn natürlich hat auch 
uns das Faschingsfieber gepackt. In den allerschönsten Kostü-
men standen die Kinder früh breit grinsend in der Tür. Mit einem 
gesunden Frühstück im Spatzennest tankten wir Energie für den 
Tag. Im HighPoint warteten nämlich schon die Mitarbeiter und 
eine bunte Deko auf uns. Die Disco, die „Reise nach Jerusalem“, 
der „Stopptanz“ und die Polonaise haben Groß und Klein viel 
Spaß bereitet.

Das Pflegekompetenzzentrum darf natürlich nicht fehlen, wenn 
wir von Kooperation sprechen. Wir wurden wieder herzlich emp-
fangen, jedem ein Platz und Verpflegung angeboten, so dass die 
Kinder sich gleich wohlfühlten. An den Tischen konnten die Be-
wohner mit den Kindern unseres Hortes „Memory“ und „Mensch 
ärgere dich nicht“ spielen. Dabei ging es gar nicht ums gewin-
nen, sondern um Achtsamkeit und die gemeinsame Zeit.
Auch die Polizeiwache in Zschopau hat ihre Türen für uns geöff-
net. Die Kinder lernten die Aufgaben und Einsatzgebiete eines 
Polizisten kennen, konnten in einem echten Polizeiauto sitzen, 
die Ausrüstung bestaunen und die Wache selbst erkunden. Das 
Highlight war dabei die Gefängniszelle, die sich einige Kinder mal 
ganz genau angeguckt haben. Apropos ganz genau…wie genau 
funktioniert das mit den Fingerabdrücken? Wir haben untersucht, 
welche Formen, Muster, ja welche Unterschiede da eigentlich zu 
erkennen sind. 

Die Kinder zeigten eine durchweg positive Resonanz auf das An-
gebot, was der größte Lohn für uns Erzieher ist, denn wir wissen, 
all die Planung und Vorbereitung hat sich gelohnt. Wir bedanken 
uns bei allen Mitwirkenden für diese gelungenen Winterferien.
Das Team der Kita Spatzennest

Vor den Winterferien herrschte im Hort reges Treiben 

in der Kita Spatzennest

Zwei Hortzimmer wurden komplett ausgeräumt, Stühle gestapelt, 
Regale geleert und Spielmaterial sorgfältig verpackt. Der Grund 
dafür war ein besonderes Projekt – während der Ferienzeit soll-
ten die Räume umfassend renoviert werden. Die Malerfirma Uni-
tas übernahm die Arbeiten und sorgte dafür, dass pünktlich zum 
Schulstart alles in neuem Glanz erstrahlte.

Nach den Ferien staunten die Hortkinder nicht schlecht: Sie wur-
den von zwei frisch renovierten, modern gestalteten Räumen 
empfangen, die nicht nur heller und freundlicher wirken, sondern 
auch mit neuen Möbeln ausgestattet sind. Besonders begeistert 
sind die Kinder von den klar strukturierten Funktionsbereichen. 
Ein neuer Bauteppich lädt zum Konstruieren und kreativen Spie-
len ein, eine gemütliche Kuschelecke bietet Raum zum Entspan-
nen und Lesen, und ein abgetrennter Kreativbereich schafft idea-
le Bedingungen für Bastel- und Malprojekte.

Die Neugestaltung fördert nicht nur die Kreativität und das sozi-
ale Miteinander, sondern sorgt auch für eine angenehme Atmo-
sphäre, in der sich die Kinder wohlfühlen können. Die modernen 
Möbel sind funktional und kindgerecht – so macht Lernen und 
Spielen gleich doppelt Freude.
Ermöglicht wurde dieses Projekt auch durch das große Engage-
ment der Einrichtung und ihrer Unterstützer. Ein Teil der finanzi-
ellen Mittel wurde bei verschiedenen Veranstaltungen eingenom-
men, darunter beim 40-jährigen Jubiläum der Kita sowie bei der 
stimmungsvollen Weihnachtsgala. Dank dieser gemeinschaftli-
chen Anstrengung konnte ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung 
der Hortbedingungen geleistet werden.

Mit den neu gestalteten Räumen startet der Hort nun bestens 
ausgestattet in die kommende Zeit – zur Freude der Kinder und 
des gesamten Teams.

Fotos: Kita Spatzennest Foto: Kita Spatzennest
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Wir waren On Air! 

Die meisten Zschopauer kennen 
ihn mit Sicherheit, oder waren be-
reits zu Veranstaltungen: der Bür-
gersaal Zschopau. Dieser ist inzwi-
schen zu einer großen kulturellen 
Plattform gewachsen. Der Bür-
gersaal ist in unserer Stadt in aller 
Munde. Wir wollen nun aber noch 
mehr über den Tellerrand schauen 
und bringen den Bürgersaal in die 
Ohren der ganzen Region. Über 
Radio Chemnitz und Erzgebirge 
lief unser neuer Werbespot im Mo-
nat März. Habt ihr ihn auch gehört? 
Wenn nicht, habt ihr im September 
noch einmal die Chance. 

Hier ist der Spot zu hören:

Mit Sicherheit unterwegs 

Für unsere Freiwilligen Feuerwehren steht Sicherheit an oberster 
Stelle. Doch damit auch sie sicher unterwegs sind, nahmen die 
Einsatzkräfte am 7. März 2026 an einem von eins energie organi-
sierten Fahrsicherheitstraining auf dem Sachsenring teil. 
Einsatzfahrten der Freiwilligen Feuerwehren stellen eine besonde-
re Herausforderung im Straßenverkehr dar. Die Kameradinnen und 
Kameraden lernen bei den ganztätigen Schulungen ihr Einsatz-

fahrzeug besser ken-
nen und können unter 
kontrollierten Bedin-
gungen verschiedene 
Gefahrensituationen 
testen. Die Motorrad-
stadt Zschopau be-
dankt sich bei eins 
energie für diesen 
lehrreichen Tag. 

Fahrsicherhei tstraining 

auf dem Sachsenring für 

unsere Einsatzkräfte der 

Freiwilligen Feuerwehren in 

Zschopau. 

Fotos: eins/

Wolfgang Schmidt

LACKIEREREI - BERND ROST GbR
Waldkirchener Str. 13 c · 09405 Zschopau· Tel. (03725) 2 22 68 · Fax 2 22 48

Unsere Leistungen rund um‘s Auto:
- Karosseriearbeiten - Fahrzeugaufbereitung

- Lackschadenfreies
  Ausbeueln
- Lackierarbeiten

- Unterbodenschutz

- PKW - Lackierung

- Sandstrahl-
  arbeiten

- Farbspraydosen

Inh.: Roberto Löbel

Tel.: 01742447969

Email: feuerholz-loebel@web.de

Containerhof Zschopau
Am Helmgarten 5, 09405 Zschopau (MZ-Schornstein)

Annahme von Wertstoffen und Abfällen
Grünschnittplatz

Leistungen:

 Containerdienst bis 3,5 m3

 Hausmeisterdienst 
 Abriss & Entkernung
 Entrümpelung/Beräumung Besenrein
 Feuerholz Verkauf ofenfertig
 -> Hackschnitzel und Lohnhäckseln

 Maschinenverleih
 Sägewerk / Lohnschnitt
 Bauholz auf Bestellung bis 6,50 m
 Anfertigung von Sondermaßen 

Fichte, Lärche, Eiche usw.
 Dienstleistungen Haus+Garten
 Verleih Häcksler bis 12 cm mit Bediener

Anzeigen

10

Amtsblatt Gornau - 25.03.2013

09405 GORNAU
CHEMNITZER STR. 44

09405 ZSCHOPAU NEUMARKT 4
Tel. (03725) 23060

09437 WALDKIRCHEN ZSCHOPENTHAL 23c
Tel. (03725) 84038

wünscht ein frohes Osterfest.

Inhaber Apotheker: M. Uhlig
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Ab 26. März mit dem Flixbus unterwegs

Ab den 26. März 2026 hält 
das Fernbusunternehmen 
„Flixbus“ wieder in unserer 
Motorradstadt Zschopau. 
Nach knapp zwei Jahren ohne 
Anschluss können Reisende 
der internationalen Flixbus-
Linie Hamburg – Prag am 
Bedarfshalt am ehemaligen 
MZ-Altwerk wieder zu- oder 
austeigen. Bereits vor zwei 
Wochen wurde das entspre-
chende Haltestellenschild, in-
klusive Fahrplan, von unserem 
Bauhof angebracht. 
Mehr Informationen zum Fahr-
plan finden Sie online un-
ter www.flixbus.de/fernbus/
zschopau

Ab 26. März 2026 hält die Flixbus-Ver-

bindung Hamburg – Prag am ehemaligen 

MZ-Werk in Zschopau. 

� Foto: Judith Hauße

Aufruf zum Welttag der Partnerstädte am 22. 04. 2026

Am 22. April 2026 fei-
ern Städte weltweit 
den Welttag der Part-
nerstädte – ein Tag, 
der Menschen, Kul-
turen und Ideen über 
Stadtgrenzen hinweg 
verbindet. Auch wir in 
Zschopau möchten 
diesen besonderen 
Anlass gemeinsam mit 
unserer Partnerstadt 
Neckarsulm feiern – 
und zwar kulinarisch!
Gesucht: Das Lieb-
lingsgericht unserer 
Stadt!
Welche Speise steht für Zschopau? Was kocht ihr besonders 
gern? Welche Spezialität gehört für euch einfach zu unserer Re-
gion?

Alle Bürgerinnen und Bürger aus Zschopau sind herzlich eingela-
den, sich zu beteiligen und uns ihr persönliches Lieblingsgericht 
vorzuschlagen.
So könnt ihr mitmachen:
•	 Schickt uns den Namen des Gerichts
•	 fügt gern das Rezept hinzu
•	 und – wenn möglich – ein Foto des Gerichts

Aus den Einsendungen möchten wir gemeinsam herausfinden, 
welches Gericht Zschopau kulinarisch repräsentiert. Gleichzeitig 
sucht auch unsere Partnerstadt Neckarsulm ihr Lieblingsgericht 
– so entsteht ein leckerer Austausch zwischen unseren Städten!

Oster-Tassenaktion im Erzgebirge – Zschopau ist 
dabei

Auch in diesem Jahr startet wieder die beliebte Oster-Tassenak-
tion – mittlerweile bereits zum 6. Mal. Initiiert wird die Aktion vom 
Regionalmanagement Erzgebirge gemeinsam mit 12 unterstüt-
zenden Kommunen der Region.
Der Startschuss fällt am Gründonnerstag um 9 Uhr. In jeder 
teilnehmenden Kommune werden zwei Erzgebirgs-Dippeln mit 
kleinen Extra-Überraschungen versteckt. Wer sie findet, darf sie 
behalten.
Hinweise zu den Verstecken werden am Aktionstag über den 
Instagram-Kanal „Erzgebirge Gedacht. Gemacht.“ sowie über 
die Social-Media-Kanäle der teilnehmenden Kommunen veröf-
fentlicht. 
Es gilt: Wer zuerst kommt, findet zuerst!
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und Erfolg bei der Su-
che. Besonders freuen wir uns über Schnappschüsse der glück-
lichen Finder, die gern auf dem Instagram-Kanal geteilt werden 
können.

Unsere Partnerstadt Louny stellt ihre traditionellen 

Osterbräuche vor

Das tschechische Osterfest verbindet die christliche Auferste-
hung Christi mit heidnischen Frühlings-, Fruchtbarkeits- und Win-
terendfest. Zu den wichtigsten Traditionen in Böhmen und Mäh-
ren gehören das Flechten und Verwenden von Weidengeflecht, 
das Färben der Eier (sogenannte „Kraslice“), das Backen von 
Lamm und süßes Brot „Mazanec“ (beides süßes Gebäck) sowie 
das Singen von Osterliedern. Höhepunkt ist der Ostermontag, an 
dem die Männer die Frauen auspeitschen, um ihre Gesundheit 
und Jugend zu bewahren.

Wichtige Traditionen und Bräuche:
• „Pomlázka“ - Stock aus Weidenzweigen 
Osterliedersänger ziehen mit einer aus Weidenzweigen gefloch-
tenen Stock von Haus zu Haus. Es symbolisiert Verjüngung und 
die Übertragung von Kraft vom Weidengeflecht auf die Frauen, 
die dafür die bemalte Eier („Kraslice“), Bänder, Süßigkeiten aber 
auch Schnaps (für Erwachsene Männer) den Männner schenken 
und anbieten.

• „Kraslice“ – bemalte Eier 
Bemalte und verzierte Eier symbolisieren neues Leben und 
Fruchtbarkeit. Traditionelle Farben sind rot, grün und gelb.

• Ostergebäck: 
Traditionell sind süßes Lamm, süßes Osterbrot und Judas geba-
cken.

Tage der Karwoche und ihre Bräuche:
• Palmsonntag: 
Weihe von Weidenzweigen (Weidenbüscheln) zum Gedenken an 
Jesus Einzug in Jerusalem.

• Blauer Montag: 
Traditionell der Beginn der Reinigungsarbeiten und in den Kir-
chen erstrahlt die blaue Farbe.

• Grauer Dienstag:
Hausfrauen fegten Spinnweben und reinigten die Häuser 
vom Staub.
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• Rußfeger-Mittwoch: 
Wurden die Schornsteine gefegt. Dem Aberglauben nach sollten 
die Leute nicht finster, um die nicht so bleiben.

• Gründonnerstag:
Die Glocken läuten zum letzten Mal (dann fliegen sie nach Rom). 
Man isst grünes Essen (Spinat, Brennnesseln) für die Gesundheit. 
Die Glocken verstummen allmählich, und das Läuten der Glocken 
beginnt.

• Karfreitag: 
Tag des strengen Fastens und der Kreuzigung des Jesus. Ein 
magischer Tag, an dem der Legende nach Schätze der Erde ge-
öffnet wurden.

• Karsamstag: 
Ein Tag der Stille und der Erwartung. Am Abend beginnt die Auf-
erstehung. Das Ende des langen Fastens.

• Ostersonntag:
Feier der Auferstehung des Jesus Christus. Weihe der Osterspei-
sen (süßes Lamm, Eier).

Neben Eiern und Stock aus Weidenzweigen gehören Hase, Kü-
ken, Lamm und sprießende Zweige (die sogenannten „Kätzchen“) 
zu den Symbolen von Ostern und stehen für das Erwachen der 
Natur.

Wenn Sie am Gründonnerstag (2. April) noch keine Pläne mit Ihren 
Kindern haben, besuchen Sie doch die Partnerstadt Louny. Dort 
findet auf dem Mírové Platz eine traditionelle Osterveranstaltung 
statt, die Sie an einige Osterbräuche und Traditionen erinnert. Sie 
können dort z.B. „Pomlázka“ stricken oder einfach traditionelle 
Osterleckereien probieren.

Fotos: Louny

Bürgersprechstunde 

Rehabilitierung von
SED-Unrecht 

Möglichkeiten der Rehabilitierung von SED-Unrecht

die “Opferrente”, den Sächsischen Härtefallfonds
und weitere Ausgleichsleistungen

Antragsformulare und Antragsvoraussetzungen

Einsichtnahme in Stasi-Unterlagen

Wir informieren über:

20.04.2026
9:00 - 17:00 Uhr

Tagungsraum im
Bürgersaal Zschopau
An den Anlagen 16,
09405 Zschopau

Ansprechpartnerin für
Rückfragen
Steffi Unger
Politische Bildung, Bürgerberatung
Tel.: +49 (0)351-493 3708 
Email: steffi.unger@slt.sachsen.de
www.lasd.landtag.sachsen.de

Wir sind vor Ort auch
telefonisch erreichbar:

0351-493-3700

Kooperation mit dem Stasi-Unterlagen-Archiv Chemnitz
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        „Schau hin nach Golgatha“ 

         

                          Musikalischer 

      Gottesdienst 

               zur Sterbestunde 
                      

       Karfreitag, 

                       3. April 26, 14.30 Uhr 

                        St. Martinskirche 

                        Zschopau                                                    

       mit Lesung der 

       Passionsgeschichte 

          nach Lukas                       

                     und Musik der Kantorei 

        Zschopau/Dittersdorf 

 
 
 
                  

                 Leitung: Kantorin Carola Kowal-Jurke 
                                   

Tickets an der
Museumskasse 

oder online 
schloss-

wildeck.ticketfritz.de

13.04.2026

Schwierigkeit:

leicht 

Strecke:

3   Kilometer

Dauer
90 min

Stadtführung

Sehenswürdigkeiten,
Traditionen und Geschichte

der Motorradstadt

10 Uhr

mit Dolores Kahl

Start: 
Schloss Wildeck

mit Besuch aus
Chemnitz2025

und Details zum
Purple Path

 

ddeerr  SSääcchhssiisscchheenn  PPoossaauunneennmmiissssiioonn    
    SSoonnnnttaagg  //  1199..  AApprriill  22002266  //  1155  UUhhrr    

SStt..--MMaarrttiinnsskkiirrcchhee  ZZsscchhooppaauu  
 

aannsscchhlliieeßßeenndd  GGrruußßbbllaasseenn  ––  NNeeuummaarrkktt    
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Tickets an der
Museumskasse 

oder online 
schloss-

wildeck.ticketfritz.de

26.04.2026

Schwierigkeit:

leicht  bis mittel

Strecke:

6  Kilometer

Dauer
ca 3 Stunden

Historische Themenwanderung

Auf den Spuren 
von Jörgen Skafte

Rasmussen

9 Uhr

Wanderwegewart 
Dr. Werner

Start: Esso-
Tankstelle/Dreieck
vor dem MZ-Altwerk

WIR 
SIND 
DABEI

von Schloss Wildeck
zum Schloss Augustusburg

von Zschopau, über
Waldkirchen (Gemeinde

Grünhainichen) 
nach Augustusburg

gemeinsamer
Lampionumzug
zum Höhenfeuer

ab 19 Uhr

am Feuerplatz, unterhalb der
Grundschule am Zschopenberg
mit Musik von “RockErz”

auf dem Neumarkt Zschopau,
musikalisch begleitet von
“Donner & Doria”

ZS
C

HO
PA

U

Maibaum stellenMaibaum stellen

26

30.04.

HöhenfeuerHöhenfeuer

&&

In der
Motorrad
stadt

KR
UM

HE
RM

ER
S

DO
RF26

30.04.
ab 17 Uhr

Kinderprogramm
Festplatz
Krumhermersdorf

Im Ortsteil

HöhenfeuerHöhenfeuer

ab 19:00 Musik von DJ Daniel Rümmler
bei Dämmerung wird das Feuer

entzündet

für das leibliche Wohl ist gesorgt
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Unsere Termine rund um’s Wandern - Zschopau 2026

So, 12.04.2026 | "Durch das Grünauer Tal" | Beginn: 09:30 Uhr | 10 km  
Start ab Bahnhof Scharfenstein | Wanderwart: S. Haupt

Mo, 13.04.2026 | Stadtführung ein Jahr nach offiziellen Eröffnung des Purple Path 
Beginn: 10:00 Uhr ab Schloss Wildeck | Stadtführerin: D. Kahl

So, 26.04.2026 | Historische Themenwanderung "Auf den Spuren von Jörgen Skafte
Rasmussen"  | 6 km | Beginn: 9:00 Uhr | Start: Esso-Tankstelle/Dreieck vor dem MZ-Altwerk |
Wanderwart: Dr. Werner

Do, 14.05. 2026 | Tag des Wanderns: "Rund um das Zschopauer Köpeltal“, 7 km 
Start: 10:00 Uhr | Treff: Schloss Wildeck | Wanderwart: S. Haupt

Mo, 25.05.2026 | Historische Themenwanderung zum Pfingstmontag: "Zschopau und die
Textilfabrikantenfamilie Bodemer"|  Beginn: 10:00 Uhr | 5 km | Treff: Schloss Wildeck |
Wanderwart: Dr. Werner

So, 07.06. 2026 | Stadtführung  | Beginn: 10:00 Uhr  
Treff: Schloss Wildeck | Stadtführerin: D. Kahl

So, 21.06.2026 | Wanderung „Zum Drahtseilbahnfest Augustusburg“ 
9 km | Beginn: 08:30 Uhr | Start: Bhf. Niederwiesa | Wanderwart: S. Haupt

Do, 16.07.2026 | „Schachwanderweg und Waldlabyrinth“, Beginn: 9:00 Uhr  
Start und Ziel: Bhf. Grünhainichen/Borstendorf | Wanderwart: S. Haupt

Sa, 25.07.2026 | Historischer Stadtrundgang "Zschopauer Legenden" | Treff: Schloss Wildeck   
3 km |  Start: 10 Uhr | Wanderwart: Dr. Werner

Sa, 15.08.2026 | „Grandiose Wege zwischen Boží Dar & Jáchymov (CZ)“,  
Start: 10 Uhr am Grenzübergang Oberwiesenthal| Wanderwart: S. Haupt

So, 23.08.2026 | 16. Erzgebirgische Liedertour, zwischen Pöhla und Markersbach, 
weitere Infos folgen | Veranstalter: Baldauf-Villa Marienberg

So, 06.09.2026 | Stadtführung |  Beginn: 10:00 Uhr, ab Schloss Wildeck | Stadtführerin: D. Kahl

So, 13.09.2026 | Tag des offenen Denkmals | So, 20.09.2026 |  Tag des offenen Geotops| 
Je um 12:00 ab Schloss Wildeck: geführte historische Wanderung zur "Heilige Dreifaltigkeit
Fundgrube", Strecke zum Altbergbau und über Wurzelweg zurück: ca. 6km, begrenzte Teilnahme 

Mi, 23.09.2026 und So. 27.09. 2026 geführte Wanderung im Rahmen der EURORANO 2026
Beginn: 9:30 Uhr | 15 km | Treff: Schloss Wildeck 

Fr, 25.09.2026 | Zum 123. Deutschen Wandertag |  ab Schloss Wildeck durch das Zschopautal,
mit Sarah Majewski | 7 km | Beginn: 12:00 Uhr 

Startgebühren Wanderungen: 3,00 €, ermäßigt 2,00 €, Startgebühren Stadtführungen: 5,00 €, ermäßigt 2,50 €
Weitere Informationen: www.schloss-wildeck | 03725 287-170
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Objekt des Monats: 

FRANZ XAVER MEHR

1896-1981

Flugsportgruppe in Gruppe in Baden-
Württemberg um Franz Mehr
Ziel: Entwicklung Leichtflugzeug
Schwierigkeit: zu schwerer Motor
DKW will schon länger ins Fluggeschäft
einsteigen 

über den Ingenieur  August Prüssing wird ein
DKW Automotor umgebaut und 1929 in Franz
Mehrs Erla Me 1 eingebaut
für Weiterentwicklungen fehlt ständig Geld, so
werden technische Kompromisse gemacht 
Mehr und ein Freund hängen 1932 die Me 5
mit einem 600 ccm DKW Motor an einen DKW
und besuchen Rasmussen kurzerhand

Rasmussen ist begeistert und nimmt sie unter Vertrag
zum Großflugtag in Dresden 1933 funktioniert die
Maschine nicht richtig
es folgt ein monatelanges Ringen um die Zulassung
9. September 1933: Gründung des Eisen- und
Flugzeugwerkes Erla GmbH

ab 1935 Entwicklung zum Rüstungsbetrieb,
Umzug nach Leipzig und Ausscheiden
Rasmussens → frühe Kriegsproduktion
Aufstieg zu einem der größten deutschen
Luftrüstungsunternehmen im Zweiten
Weltkrieg

IM SCHLOSS WILDECK IST NUN
EIN 1:4 MODELL ZU SEHEN -
GEBAUT VON LOTHAR HAHN ERLA DKW

Quelle: Seifert, Karl-Dieter: DKW und die Erla Me-Flugzeuge: 1926 bis 1945, 2016.

http://sozialstation-zp.bplaced.net/ 

 
 
 

 

Singegruppe: montags, 14-täglich, 14.00-15.30 Uhr 
(am 20.04.2026) 

 

Digitale 
Hilfestellung 

mittwochs, 13.00 - 15.00 Uhr 
(am 29.04.2026) 

Die Beratung ist individuell und kostenlos. Nur mit 
Terminvereinbarung unter 03725/ 22468 

Nur Android!  

Sportgruppe: mittwochs, 14-täglich, 10.30-11.30 Uhr 
(am 01./15.04. u. 29.04.2026) 

 
 
 
 

Mittwoch, 01.04.2026 
 
 
 
 

14.30 Uhr „LESELUST“ mit Frau Ullmann  
für Interessenten aller Altersgruppen, die die Liebe zum 
Buch und zum Lesen verbindet 
 

Dienstag, 07.04.2026 
 
 

14:00 Uhr Frühlingsfest 
  mit Hochhausmusikanten aus Flöha 

Eintritt 8 Euro (1 Tasse Kaffee und 1 Stück Kuchen sind im 
Preis inbegriffen) 
Anmeldung unter Tel. 03725/22468 

Montag, 13.04.2026 
 
 
 

Wandergruppe 
Treff 09:30 Uhr im Seniorenclub  
(für alle Wanderfreudige) 

http://sozialstation-zp.bplaced.net/ 

Dienstag, 14.04.2026 
 
 
 
 

14.00 Uhr Geselliger Spielenachmittag 
Brettspiele, Würfelspiele oder Rommé spielen und 
zwischendurch bei einer guten Tasse Kaffee u. leckerem 
Kuchen plaudern. Bitte bringen Sie Ihr Lieblingsspiel mit! 

Dienstag, 21.04.2026 
 
 
 
 

14.00 Uhr Geselliger Spielenachmittag 
Brettspiele, Würfelspiele oder Rommé spielen und 
zwischendurch bei einer guten Tasse Kaffee u. leckerem 
Kuchen plaudern. Bitte bringen Sie Ihr Lieblingsspiel mit! 

Montag, 27.04.2026 
 
 
 
 

14:00 Uhr Frühjahrsbasteln im Jugendclub 
Zschopau 
Wir bitten um Anmeldung. 

Dienstag, 28.04.2026 
 
 
 
 

14.00 Uhr Geselliger Spielenachmittag 
Brettspiele, Würfelspiele oder Rommé spielen und 
zwischendurch bei einer guten Tasse Kaffee u. leckerem 
Kuchen plaudern. Bitte bringen Sie Ihr Lieblingsspiel mit! 

Bitte beachten: Änderungen vorbehalten! 
 
 
 
 
 

Aktuelles: 
 
Seniorenwohnung im Haus frei: 
Größe: 53m² 265,00 € Kaltmiete zuzüglich NK 
 
 
 
 
 
Vorschau: 
 
Dienstag, den 12. Mai 2026  Ausfahrt mit dem MGH nach Louny 
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Begegnungszentrum Krumhermersdorf, Schulstraße 1  
Termine und Infos April 2026 und Ausblicke
Wir freuen uns auf euern Besuch!
Anfragen: Telefon 03725 80582 (Simone Weigelt)
Website: www.de-schul.de
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Neues aus der Stadtbibliothek Zschopau

Die Stadtbibliothek Zschopau wird sich nach 
über 30 Jahren vom bisherigen Bibliotheks-
system BBCOM trennen und auf ein Neues, 

weltweit in über 18.000 Bibliotheken angewandtes System, in das 
Open-Source-Bibliothekssystem Koha, wechseln.
Die Stadtverwaltung Zschopau sowie das Team der Stadtbiblio-
thek versprechen sich mit diesem Systemwechsel eine Verbes-
serung der Serviceleistungen. Zugleich wird eine zukunftsfähige 
und vor allem nachhaltige Grundlage für die weitere Bibliotheks-
arbeit nach modernsten Gesichtspunkten sowie der Ausbau des 
Bibliotheksangebotes angestrebt.
Die Umstellung auf das neue Bibliothekssystem erfordert aller-
dings eine Schließzeit der Zschopauer Bibliothek. Die Stadtbib-
liothek Zschopau bleibt vom 07. bis einschließlich 10. April 
2026 geschlossen.
Ab Montag, den 13.04.2026, sind alle Serviceleistungen der Bib-
liothek wieder uneingeschränkt nutzbar.
Mit der Einführung des neuen Bibliothekssystems Koha gehen al-
lerdings einige organisatorische Änderungen für die Nutzerinnen 
und Nutzer der Stadtbibliothek Zschopau einher:
o	Der Benutzerausweis der Stadtbibliothek Zschopau wird 

sowohl für die Vor-Ort-Ausleihe als auch für die Nutzung der 
Online-Angebote immer benötigt

o	Für die Anmeldung zu den Online-Diensten der Bibliothek 
(Online-Katalog OPAC, Onleihe, Filmfriend sowie ab April 2026 
neu verfügbar, die Brockhaus-Enzyklopädie für Kinder und Er-
wachsene) benötigen die Nutzer und Nutzerinnen die Benut-
zerausweisnummer. Diese ist auf dem Benutzerausweis aufge-
druckt.

o	Das bisherige Passwort für die Nutzung der Online-Dienste 
verliert die Gültigkeit. Es wird durch das Geburtsdatum ersetzt 
und kann bei Bedarf geändert werden.

Das Bibliotheksteam ist während der Schließzeit nur per Mail er-
reichbar (stadtbibliothek@zschopau.de). Entliehen Medien wer-
den über den Schließzeitraum automatisch einmal verlängert. 
Sollte die Rückgabe von Medien in Ausnahmefällen nötig sein, 
steht die Rückgabebox, vor dem Eingang der Bibliothek, zur Ver-
fügung. Diese ist zu den Öffnungszeiten des Schlosses Wildeck 
zugänglich. Allerdings werden die Ausleihkonten erst nach der 
Systemumstellung wieder aktualisiert.

Die Stadtbibliothek Zschopau bleibt vom 07. April bis zum 
10. April 2026 geschlossen.

Grund für diese Schließzeit ist die Umstellung auf ein neues, nut-
zerfreundlicheres Bibliothekssystem.
Leider ist die Medienausleihe zu dieser Zeit nicht möglich.
Per E-Mail bleibt das Bibliotheksteam auch zur Schließzeit er-
reichbar. 
Entliehene Medien, welche zur Schließzeit zurückgegeben wer-
den müssten, werden automatisch einmal verlängert.
Wollen Sie trotzdem Medien zurückgeben, ist das über die Me-
dien-Rückgabe-Box im Eingangsbereich der Bibliothek, zu den 
Öffnungszeiten des Schlosses Wildeck, möglich.
Änderungen beim Umstellungsprozess sind möglich. Bitte infor-
mieren Sie sich deshalb vor Ihrem Bibliotheksbesuch im April auf 
unserer Webseite und auf Instagram über die Öffnungszeiten der 
Bibliothek.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Herzliche Grüße sendet Ihnen 
Ihr Bibliotheksteam

Katholische Gemeinde St. Marien Zschopau

29.03.2026	 10:30 Uhr	 Heilige Messe, 
		  gestaltet vom Chor aus Chemnitz
02.04.2026	 18:00 Uhr	 Gründonnerstagsliturgie
03.04.2026	 15:00 Uhr	 Karfreitagsliturgie
04.04.2026	 21:00 Uhr	 Feier der Osternacht
06.04.2026	 10:30 Uhr	 Gottesdienst, 
		  danach kommt der Osterhase
12.04.2026	 10:30 Uhr	 Heilige Messe/Wortgottesfeier
15.04.2026	 09:00 Uhr	 Gottesdienst, danach Seniorentreffen,
		  geplant
18.04.2026	 18:00 Uhr	 Heilige Messe/Wortgottesfeier
26.04.2026	 10:30 Uhr	 Heilige Messe/Wortgottesfeier
02.05.2026	 18:00 Uhr	 Heilige Messe/Wortgottesfeier

Bitte auch die örtlichen Aushänge und die Veröffentlichungen auf 
www.kath-kirche-zschopau.de beachten. 

Gottesdienste der Ev.-Luth. St.-Martinskirchgemeinde 

Zschopau

29.03.2026	 10:00 Uhr	 Gottesdienst/ Pfr. i. R. Coburger
02.04.2026	 19:30 Uhr	 Gottesdienst m. Abendmahl in Börnichen
03.04.2026	 10:00 Uhr	 Sakramentsgottesdienst in 
		  Krumhermersdorf
	 14:30 Uhr	 Musik zur Sterbestunde - Kantore
05.04.2026	 10:00 Uhr	 Osterfestgottesdienst mit 
		  Abendmahl 
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06.04.2026	 10:00 Uhr	 Predigtgottesdienst/  F. Feiereis
12.04.2026	 14:00 Uhr	 Festgottesdienst zur Ordination von 
		  Pfarrerin Beinhölzl
19.04.2026	 15:00 Uhr	 Bläsergottesdienst der Sächs. 
		  Posaunenmission anschließend 
		  Grußblasen auf dem Neumarkt
26.04.2026	 10:00 Uhr 	 Festgottesdienst zur Jubelkonfirmation

Gottesdienste der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 

Krumhermersdorf

29.03.2026	 10:00 Uhr 	 Vorstellungsgottesdienst der 
		  Konfirmanden (Pfarrer Meyer)
02.04.2026	 19:30 Uhr	 Gemeinsamer Kirchspielgottesdienst 
		  in Börnichen (Pfarrer Meyer)
03.04.2026	 10:00 Uhr	 Sakramentsgottesdienst 
		  (Pfarrer Meyer)
05.04.2026	 10:00 Uhr	 Familienfestgottesdienst 
		  (Constanze Weiser)
06.04.2026	 10:00 Uhr	 Festgottesdienst (Pfarrer i.R. Hanke)

01.02.2026
Klaus Wenzel
Zschopau	
85 Jahre

04.02.2026
Inge Kurze	
Zschopau
91 Jahre

04.02.2026
Reiner Kempe
Gornau/Erzgeb. 
OT Dittmannsdorf	
74 Jahre

07.02.2026
Annemarie Heinelt
Zschopau 	
92 Jahre

14.02.2026
Bernd Wetzel
Zschopau
84 Jahre

22.02.2026
Erika Heyme
Zschopau	
85 Jahre

24.02.2026
Elly Schmieder
Zschopau 
83 Jahre

26.02.2026
Sophie Radtke
Zschopau 
90 Jahre

27.02.2026
Margot Schubert
Zschopau
96 Jahre

28.02.2026
Gertraude Enzmann
Zschopau
96 Jahre

28.02.2026
Klaus Winkler
Zschopau 
OT Krumhermersdorf
82 Jahre

16.02.2026 	 Nio Schmidt	
	 Kristin Schmidt
	 Zschopau

Bestattungswesen Zschopau

10

Amtsblatt Gornau - 20.11.2012

Inh. Cornelia Schwarz

Gartenstraße 9  ·  09405 Zschopau
Telefon (0 37 25) 2 25 55
Fax (0 37 25) 2 27 03

www.bestattungswesen-zschopau.de
Telefonisch stets erreichbar

Du bist nicht mehr da wo du warst,
aber du bist überall wo wir sind

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied 
genommen von unserer Mutti, Schwiegermutti, 

Schwester, Oma und Uroma

Anita Preuß
04.08.1937 - 03.01.2026

Wir bedanken uns auf diesem Weg
bei allen Verwandten, Bekannten

sowie dem Bestattungshaus ANTEA
von Herzen, für die aufrichtige Anteilnahme.

In stillem Gedenken

Tochter Angelika mit Familie
Sohn Michael mit Familie

Im Namen aller Angehörigen

Anzeigen
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Fachinformatiker für Systemintegration 
Auf www.meyer-drehtechnik.de erfährst du mehr über deinen neuen Arbeitgeber und unsere aktuellen Jobangebote | Alle Stellen m/w/d.

Deine Mission ist es, die IT-Systeme sicher, stabil und effizient zu halten – damit das 
Unternehmen reibungslos funktioniert, ohne dass die Technik zum Problem wird.

Bewirb dich jetzt!

BEREIT FÜR DEINE MISSION?

Kontakt / Bewerbung: 
Meyer Drehtechnik GmbH  
Personalabteilung 
Industriestraße 5 
09496 Marienberg 
Fon:  +49 3735 9167-0  
Mail: job@meyer-drehtechnik.de

Anzeige
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BSG Motor Zschopau - News

Mehr oder weniger aus der Kalten, einige Vorbe-
reitungsspiele fielen aus, startete unsere Erste in 
die Frühjahrsrunde der Erzgebirgsliga. Das erste 
Nachholespiel zu Hause gegen den FSV Blau-Weiß 
Schwarzenberg ging sang- und klanglos mit 1:6 ver-

loren. Nur eine Woche später zeigte die Mannschaft im zweiten 
Nachholespiel gegen Zschorlau ein anderes Gesicht und konnte 
verdientermaßen einen 3:1 Sieg einfahren. Das gibt hoffentlich 
Mut und Zuversicht beim schweren Kampf um den Klassenerhalt.

Nachholspiel gegen Schwarzenberg.� Foto: BSG

Unsere Zweite errang in einem Freundschaftsspiel gegen die 
SpG Niedersaida/Zethau einen 4:2 Erfolg. Die Frauen mussten 
sich nach einigen Spielabsagen mit einer 1:2 Niederlage bei Ein-
tracht Thum-Herold abfinden.

Termine (ohne Garantie):
29.03.2026
15.00 Uhr	 BSG Motor Zschopau - Neudorf
19.04.2026
12.30 Uhr	 BSG Motor Zschopau II - SG Hohndorf
19.04.2026
15.00 Uhr 	 BSG Motor Zschopau - SV Großrückerswalde

Damen:
29.03.2026
11.00 Uhr 	 BSG Motor Zschopau - Marienberg
06.04.2026	
11.00 Uhr	 BSG Motor Zschopau - Chemnitzer FC II
12.04.2026	
11.00 Uhr 	 BSG Motor Zschopau - FC Erzgebirge Aue II
19.04.2026
10.00 Uhr 	 BSG Motor Zschopau - SV Waldenburg
26.04.2026
11.00 Uhr 	 BSG Motor Zschopau - Pfaffengrün/Zobes/Greiz

„Fußball, die schönste Nebensache der Welt!“ - Fußball in der 
Region, Fußball vor Ort, Fußball in der altehrwürdigen Sandgrube 
zu Zschopau. Die BSG Motor Zschopau freut sich auf Ihren und 
euren Besuch. Zu jedem Heimspieltag ist ausreichend für Speis 
und Trank gesorgt!
(Olaf Wirth, Vorstandsmitglied)

Volleyball Club Zschopau

Im April endet nun auch die Heim-
spielsaison für unsere Mannschaften. 
Zur Monatsmitte treten unsere Männer 
zur gewohnten abendlichen Zeit ans 
Netz.
Gegen Ende April wollen unsere Schmetterlinge dann nochmals 
in der Landesliga punkten. Verein und Mannschaften würden 
sich wieder über viel Unterstützung der treuen Fans freuen. Für 
Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. Wie gewohnt gibt es 
am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Zu allen Spielen ist freier Ein-
tritt. Über einen freiwilligen Spendenbonus für unsere Jugendar-
beit freuen wir uns jedoch immer.

Heimspieltermine April 2026
Sporthalle Berufsschulzentrum Zschopau

Sonnabend, 11. April 2026
Regionalliga Herren
19.00 Uhr	 VC Zschopau – Krostitzer SV

Sonnabend 25. April 2026
Sachsenliga Damen  
12.00 Uhr	 VC Zschopau – Post SV Dresden
anschließend	 VC Zschopau – SVG Hormersdorf

Für unsere Jüngsten: 
Trainingszeiten zum Kennenlernen immer donnerstags 15.30Uhr 
bis 17.00Uhr im BSZ Zschopau. Anfragen, Termine und aktuelle 
Tabellen gibt es auf der Homepage www.vc-zschopau.de

Rafael Hausotte
VC Zschopau – Vorstand

Sachsenliga Damen Heimsieg 08.03.2026 VC Zschopau gegen Dresdner SSV. 

Foto: Verein
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weitere Vereine

Öffnungszeiten des Jugend- und Freizeitcentrums „High Point“
Montag bis Donnerstag von 12:00 – 20:00 Uhr 
Freitag von 12:00 – 21:00 Uhr

täglich wiederkehrende Angebote
12:00 – 20:00 Uhr / Fr. 21:00 Uhr offener Bereich 
(mit Billard, Tischtennis, Tischkicker, Darts, PlayStation 5)
14:00 – 18:00 Uhr Fahrradselbsthilfewerkstatt
13:00 – 18:00 Uhr Spielstube Mini-Maxi (kreativ sein, spielen 
und quatschen)

montags
09:00 – 11:30 Uhr „Elterntankstelle“ zum Austauschen, Beratung
17:30 – 20:00 Tischtennis für Männer (ohne Altersbeschränkung)

dienstags
09:00 – 11:00 Uhr 14tägig „Krabbelkäfer“ Eltern-Kind-Gruppe 
(bis Krippeneintritt)

mittwochs
13:00 – 16:00 Uhr „Holy Crêpes“ Leckere Crêpes zum kleinen Preis!
16:00 – 17:00 Uhr 14tägig „Laufkäfer“ Eltern-Kind-Gruppe (ab 
Krippeneintritt)
18:00 – 21:00 Uhr Tischtennis für alle (ohne Altersbeschränkung)

donnerstags
14:30 – 17:00 Uhr „Girls Club“ Mädchen-Nachmittag im High 
Point (ab Klasse 5)
16:00 – 17:00 Uhr Kleinkindsport (Kinder von 1-6 Jahren in der 
August-Bebel-Turnhalle)
17:00 – 18:30 Uhr Sport aktiv (Kinder & Jugendliche ab 7 Jahren 
in der August-Bebel-Turnhalle)

freitags
18:30 – 20:00 Uhr „Nudelabend“ gemeinsam kochen und essen

* Termine für systemische Beratung / Familientherapie nach tele-
fonischer Absprache

Hilfe für die KEZ

Wir als Kirchliche Erwerbsloseninitiative 
Zschopau (KEZ) sind gerne für Menschen 
da, die nicht auf der Sonnenseite des Le-
bens stehen. Mit unseren kostenfreien 
Beratungen und Sachleistungen (Tafel, 

Kleiderkammer, Sozialer Möbeldienst) für wenig Geld versu-
chen wir das Leben ein bisschen besser zu machen. Das geht 
allerdings nur mit Unterstützung. Hier möch-
ten wir um IHRE Unterstützung bitten. Bis zum 
29.04. gibt es eine Crowdfunding-Aktion in 
Kooperation mit der Sparkasse. Über https://
www.99funken.de/haengerkez können Sie uns 
unterstützen und jeder Euro bis zur Funding-
schwelle wird von der Sparkasse verdoppelt. 

IM ALTER

LEBEN
Informationsnachmittag

mit der Polizeidirektion
Chemnitz

Austausch in
gemütlicher Runde bei
Kaffee und Kuchen

Kompetente Beratung
durch das
Präventionsteam der
Polizei Chemnitz

Gefahren unterwegs
erkennen und
vermeiden

14:30-17:00 Uhr
16.04.2026

SICHER

Bild: mit KI erstellt

KEZ
Johannisstr. 58 B
Zschopau

Anzeige

Neumarkt 4, 09419 Thum 
Tel. 037297-39770

e-Mail: volkshaus@stadt-thum.de
www.stadt-thum.de

Veranstaltungen im Haus des Gastes 
 „Volkshaus“ Thum

Mittwoch, 22.04.2026
14.00 – 18.00 Uhr

Tanztee für Senioren mit Jürgen Grubert

Freitag, 24.04.2026
19.30 Uhr

Jahreskonzert der Bläserphilharmonie & 
Bläserjugend

Samstag, 25.04.2026
20.00 Uhr

Konzert Wanderer
Karten bei Butter-Reuter Thum,
Tel. 037297-2290

Samstag, 02.05.2026
20.00 Uhr

80er Jahre Kultparty  
(Online-Kartenverkauf,
Nähere Infos ab 12.04.2026)

Samstag, 09.05.2026 
& Sonntag, 10.05.2026

Musikalische Früherziehung
der Kreismusikschule

– Änderungen vorbehalten – 

Vorschau Mai 2026

April 2026
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Layout + Design Verlag
Frankenberger Straße 61 · 09131 Chemnitz
Tel.: 0371 422431 · Fax: 0371 411517
eMail: info@layoutunddesign-verlag.de

Privater Anzeigenauftrag
(bitte vergessen Sie nicht Ihre Telefonnummer und/oder eMail-Adresse anzugeben)

Ihr gewünschter Text:

Im Amtsblatt:   Stadtbote Waldenburg  Amtsblatt Callenberg

 Amtsblatt Gornau   Stadtkurier Zschopau
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 April   Mai  Juni
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Bezahlung:  Ihre Anzeige können Sie per Vorkasse oder ganz bequem per PayPal bezahlen.
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Datum, Unterschrift

Bitte schicken Sie Ihren Anzeigenauftrag per Fax, eMail oder via Post.

Die Rechnung erhalten Sie dann per eMail oder Post mit der ausgewählten Bezahlform.
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Ostergrüße

Blumenauer Straße 95 • 09526 Olbernhau • www.sozialbetriebe-erz.de

Wir wünschen Ihnen 
frohe Ostern!

Unsere Leistungen: 
• Vollstationäre Pflege • Tages- und Kurzzeitpflege • Ambulanter Pflegedienst 
• Dementenbetreuung • Wachkomapflege • Wohnen mit Service 
• Kinder- und Jugendbetreuung • Erziehungs- und Familienberatung

Wir bilden aus!

Sozialbetriebe 
Mittleres Erzgebirge gGmbH

Frohe Ostern
Wir wünschen allen Kundinnen

und Kunden sowie Geschäftspartnern
frohe Ostern und

gesegnete Osterfeiertage

Das Team der

Frohe
Ostern

Wir wünschen allen Kundinnen
und Kunden frohe Ostern

und gesegnete Osterfeiertage.

Das Team von

layout
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g

design
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Mit dem Modernisierungsrechner
wissen, was zu tun ist.
Unser Modernisierungsrechner zeigt dir, welche 
Maßnahmen sich für dich lohnen – und welche nicht. 
Einfach. Online. Unverbindlich. Jetzt berechnen: 
erzgebirgssparkasse.de/modernisierungsrechner

Weil’s um mehr als Geld geht.

Heizkosten
senken?
Geht schlauer.

Wir wünschen 

unseren Mietern, 

Wohnungseigentümern, 

Besuchern der Schwimm-

halle und Geschäftspartnern

ein schönes Osterfest.

Gern helfen wir Ihnen bei der Suche nach 

einer neuen Wohnung.
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Baumpflege   Obstbaumpflege
Inh.: Tobias Bach u. Stefan BachBach GbR

DESIGN
PRINT
FINISHING

GeschäftsneuGründunG?
Von der GestaltunG über den druck bis Hin zur WeiterVerarbeitunG 
steHen Wir iHnen zur seite und beraten sie Gern!

 info@druckerei-daemmig.de

Wir suchen ab sofort
einen Mitarbeiter bzw. Anlagenführer (m/w/d)

für die Betonmischanlage in Drebach.

Mailadresse: post@dre-ha.de
Telefon: 0163/4323303

Bewerbung bitte unter:

DREHA Handelsgesellschaft mbH
Hauptstraße 101
09430 Drebach
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Moderne und altersgerechte (Barrierefreie)
Wohnung in Börnichen zu vermieten

– Mehrfamilienhaus Stülpnerweg 32
– 1. OG, 49 qm, Balkon, Einbauküche
– Ab 01.06.2026 bezugsfertig
– Stellplatz, Keller, Sozialraum
– Einbauküche / Badmöbel vorhanden

(Verkauf möglich)
Kontakt: 0176 / 21144506

Moderne und altersgerechte (Barrierefreie)
Wohnung in Börnichen zu vermieten

– Mehrfamilienhaus Stülpnerweg 32
– 1. OG, 49 qm, Balkon, Einbauküche
– Ab 01.06.2026 bezugsfertig
– Stellplatz, Keller, Sozialraum
– Einbauküche / Badmöbel vorhanden

(Verkauf möglich)
Kontakt: 0176 / 21144506

Moderne und altersgerechte (Barrierefreie)
Wohnung in Börnichen zu vermieten

– Mehrfamilienhaus Stülpnerweg 32
– 1. OG, 49 qm, Balkon, Einbauküche
– Ab 01.06.2026 bezugsfertig
– Stellplatz, Keller, Sozialraum
– Einbauküche / Badmöbel vorhanden

(Verkauf möglich)
Kontakt: 0176 / 21144506

Größe: 93x104
Preis: 49,95 €, brutto

0162 4777818 

Spinnereistraße 212
09405 Zschopau

individuelle Termine nach 
Vereinbarung möglich

Wir bedrucken Papier... 

Flyer

Kalender

Etiketten

Geschäftspapiere

Plakate

Postkarten

Zeitschriften

Bücher

Glückwunschkarten

Speisekarten

Präsentationsmappen

... ein, zwei oder fünffarbig

Prägen

Binden

Lackieren

Stanzen

Wir verwirklichen Ihre Ideen...

zu leistungsstarken Produkten - 
fl exibel, zeitnah und in erstklassiger QualitäT -

mit modernsten Maschinen und innovativer Veredlungstechnologie -
Gemeinsam fi nden wir bezahlbare Lösungen für Ihre Druckprodukte -

Ihr Team der  

Frankenberger StraSSe 61 · 09131 Chemnitz
Tel.: 0371 - 41 42 33 · Fax:  0371 - 41 15 17

E-Mail: info@druckerei-daemmig.de
www.druckerei-daemmig.de

Durchschreibesätze

bis zu einer Stärke von 1 mm
bis zu einem Format von DIN A1+

und veredeln mit hochwertigen Glanz- sowie Mattfolien.

Wir freuen uns auf SieFalzen

AA 
C-Glösa 

AA 
C-Ost 

AD 
C-Nord 

AA 
C-Süd 

A4

A72

A4

Chemnitz

Ganz in Ihrer Nähe. Lieferung zu allen Friedhöfen

Steinmetzbetrieb

Sebastian Sittel
Ständig am Lager:
Über 300 Grabmale in allen Preislagen

Sebastian Sittel, Steinmetz.- u. Steinbildhauermeister

Gewerbegebiet Zschopau/Nord, Joh.-Gottlob-Pfaff-Straße 12

Tel/Fax: 03725 22336       steinmetz.sittel@gmx.de
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Moderne 3-Raum-Wohnung mit Balkon – 55 m²
Bertolt-Brecht-Straße 7 in Zschopau

Moderne 3-Raum-Wohnung mit Balkon – 55 m²
Launer Ring 22 in Zschopau

Wohnfläche:	 55	m² Wohnfläche:	 55	m²
Lage:	 	 4.	Etage Lage:	 	 3.	Etage
Wohnräume:	 3 Wohnräume:	 3

Miete:	 	 275,00	€ Miete:	 	 275,00	€
Nebekosten:	 170,00	€ Nebekosten:	 170,00	€
Energiekennwert:	 52	kWh(m²*a) Energiekennwert:	 106	kWh	(m²*a)
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Wir bedrucken Papier... 

Flyer

Kalender

Etiketten

Geschäftspapiere

Plakate

Postkarten

Zeitschriften

Bücher

Glückwunschkarten

Speisekarten

Präsentationsmappen

... ein, zwei oder fünffarbig

Prägen

Binden

Lackieren

Stanzen

Wir verwirklichen Ihre Ideen...

zu leistungsstarken Produkten - 
fl exibel, zeitnah und in erstklassiger QualitäT -

mit modernsten Maschinen und innovativer Veredlungstechnologie -
Gemeinsam fi nden wir bezahlbare Lösungen für Ihre Druckprodukte -

Ihr Team der  

Frankenberger StraSSe 61 · 09131 Chemnitz
Tel.: 0371 - 41 42 33 · Fax:  0371 - 41 15 17

E-Mail: info@druckerei-daemmig.de
www.druckerei-daemmig.de

Durchschreibesätze

bis zu einer Stärke von 1 mm
bis zu einem Format von DIN A1+

und veredeln mit hochwertigen Glanz- sowie Mattfolien.

Wir freuen uns auf SieFalzen

AA 
C-Glösa 

AA 
C-Ost 

AD 
C-Nord 

AA 
C-Süd 

A4

A72

A4

Chemnitz
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Öffnungszeiten Ämter: 
Montag: 	 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag: 	 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch: 	 geschlossen
Donnerstag: 	 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Freitag: 	 09:00 – 12:00 Uhr
Terminvereinbarung außerhalb der Sprechzeiten möglich

Öffnungszeiten Bürgerbüro: 
Montag: 	 09:00 – 15:00 Uhr
Dienstag: 	 09:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch: 	 09:00 – 14:00 Uhr
Donnerstag: 	 09:00 – 15:00 Uhr
Freitag: 	 09:00 – 13:00 Uhr

SCHLOSS WILDECK: 
Öffnungszeiten SCHLOSS WILDECK 

April bis Oktober:	 November - März
Mo. 10:00 - 17:00 Uhr 	 Mo. 10:00 - 16:00 Uhr
Di. & Mi. geschlossen	 Di. & Mi. geschlossen
Do. - So. 10:00 - 17:00 Uhr 	 Do. - So. 10:00 - 16:00 Uhr
 
Öffnungszeiten Schlossgarten
April bis Oktober		 November - März 
Mo. - Fr. 10:00 - 22:00 Uhr	 Mo. - Fr. 10:00 - 16:00 Uhr

Bitte beachten Sie auch die gesonderten Öffnungszeiten 
auf der Internetseite von Schloss Wildeck: www.schloss-
wildeck.de

Stadtbibliothek Zschopau
Montag und Freitag� 12:00 bis 18:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag� 10:00 bis 18:00 Uhr
Samstag (letzter Samstag im Monat)� 09:00 bis 12:00 Uhr

Museen:
•	 Motorrad Museum „MotorradTRäume“ mit der einzigartigen 

und einmaligen DKW-Zweirad-Sammlung von J.S. Rasmus-
sen sowie die MZ Abteilung

•	 Erzgewölbe - klein aber fein - die Mineralienschau
•	 Mitmachausstellung „Spurensuche im Mittelalter – Mit Ratte 

Naseweis auf Entdeckungsreise“

WEITERES:
•	 Aussichtsturm „Dicker Heinrich“ - ein grandioser Blick wartet auf Sie!
•	 Gang zu den Stuben - ständig wechselnde Ausstellungen
•	 Verschiedene Renaissance-Räumlichkeiten
•	 Bistro an der Museumskasse - herzhafter Imbiss, guter Kaffee  
	 und sonstige leckere Getränke, süße Köstlichkeiten
•	 Spielplatz „Am Bärengarten“ am Schloss Wildeck

MUSEUMS-SHOP/Bistro:
Kommen Sie doch einfach mal herein und schauen unser ausge-
wähltes Angebot an. Die eine oder andere Geschenkidee oder ein 
„Mitbringsel“ von Zschopau ist hier zu finden wie beispielsweise:
•	 Schlüsselanhänger „Motorradstadt Zschopau“
•	 Bücher / Filme zur Motorradgeschichte 
•	 MZ Kalender History 2025
•	 Wand-Flaschenöffner mit Motorrad-Motiven
•	 Blechschilder mit Motorrad-Motiven
•	 Regenschirme „Motorradstadt Zschopau“
•	 Schaltücher „Zschopau“
•	 Nostalgie Magnet „Zschopau“

Wichtige Informationen für unsere Bürger
•	  Tasse „Zschopau“ (Sammeledition I)
•	 Plätzchenstempel – verschiedene Motive (Schloss, Motorrad, 
	 MZ Männchen)
•	 Holzritterschwert mit Schild
•	 Ritterburgbastelbogen
•	 „SchlösserlandCard“- mit dem Erwerb dieser Karte können 
	 Sie 50 Schlösser und Burgen in Sachsen besichtigen 
•	 BikerTicket – mit Erwerb dieser Karte haben Sie Zutritt zu 

folgenden Museen: Dauerausstellung auf Schloss Wildeck, 
Enduromuseum Zschopau, Fahrzeugmuseum Chemnitz und 
Motorradmuseum Augustusburg

Wichtige Informationen für unsere Bürger:
Feuerwehr / Ärztlicher Notdienst	 112
Polizei	 110
Allgemeiner Bereitschaftsdienst der
Kassenärztlichen Vereinigung	 116 117
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst der
kassenärztlichen Vereinigung	 03733/19222
Gewalt gegen Frauen	 116016

Störungsnummer der Versorgungsträger
Telekom AG (Festnetz und Internet)	 0800/3301000
AZV Zschopau/ Gornau	 0172/8638347
(Abwasser OT Zschopau)
ZWA Hainichen	 0151/12644995
(Abwasser OT Krumhermersdorf)
Erzgebirge Trinkwasser GmbH	 03733/1380
(Trinkwasserversorgung)
MITNETZ STROM	 0800 2 30 50 70
inetz Erdgasversorgung	 0800 1111 489 
20
Radio Bachmann (Antenne OT Zschopau)	 03725/22034
Erznet AG (Antenne OT Krumhermersdorf)	 03735/64822
Zweckverband Abfallwirtschaft	 037296/66220

Impressum: 

Herausgeber: Layout + Design Verlag, Frankenberger Str. 
61, 09131 Chemnitz, Tel.: 0371 422431, daten@layoutundde-
sign-verlag.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil des Stadtkuriers 
Zschopau: Oberbürgermeister Arne Sigmund oder der von 
ihm Beauftragte. 

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil des Stadtku-
riers Zschopau: Für den Inhalt der Beiträge sind die Verfas-
ser selbst verantwortlich. 
Beiträge können geschickt werden an: j.hausse@zschopau.
de 

Satz und Anzeigen: Layout + Design Verlag, Frankenberger 
Str. 61, 09131 Chemnitz, Tel.: 0371 422431, daten@layoutund-
design-verlag.de

Druck: Druckerei Dämmig, 09131 Chemnitz

Jegliche Vervielfältigung von Foto und Text ist nicht 
gestattet.
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Name/Amt	 Tätigkeit 	 Durchwahl
Herr Sigmund	 Oberbürgermeister	 -100

Hauptamt- und Ordnungsverwaltung	
Herr Mehner	 Hauptamtsleiter	 -121

Sachgebiet Innere Verwaltung
Frau Hauße	 Amtsblätter/Öffentlichkeitsarbeit	 -120
Frau Scholz	 Personal	 -124
Herr Bludau	 Innere Verwaltung	 -125
Frau Friedemann	 Bezügerechnung	 -127
Frau Auerswald	 Stadtrat/Gemeinderat	 -131
Frau Pechmann	 Personal/Presse/Vereine	 -132
Frau Müller	 Stadtarchiv	 -140
Herr John	 Hausmeister	 -148

Sachgebiet Kinder, Jugend und Soziales
Frau Uhlmann	 Sachgebietsleiterin	 -211
Frau Wallat	 Schulen/Datenschutz	 -212
Frau Schmitz	 Kindertagesstätten	 -214

Sachgebiet Standesamt, Melde- und Gewerbewesen, Bürgerbüro
Frau Wenzel	 Sachgebietsleiterin	 -114
Frau Seeger	 Standesamt	 -115
Frau Seddig	 Standesamt	 -117
Herr Apfelstädt	 Melde- /Gewerbewesen	 -220
Herr Urban	 Melde- /Gewerbewesen	 -221
Frau Wutzler	 Bürgerbüro/Familienpässe/Fundbüro	-152
		  Bürgerbüro/Familienpässe/Fundbüro	-279

Sachgebiet Recht, Ordnung und Sicherheit 
Herr Keller	 Sachgebietsleiter	 -130
Herr Hildebrandt	 Brand- und Katastrophenschutz	 -119
Herr Hagen	 Vollzugsdienst	 -150
Herr Holley	 Vollzugsdienst	 -153
Frau Otto	 Obdachlosen - allg.
		  Ordnungsangelegenheiten	 -154
Herr Wölki-Kempe	 Straßenverkehrsbehörde/Plakatierung
		  Schachtscheine	 -239

Bauverwaltung
Sachgebiet Hoch- und Tiefbau
Herr Hoyer	 Amtsleiter	 -200
Frau Hirsack	 SB Tiefbau	 -230
Frau Stumpp	 Energiedatenerfassung/ 
		  Reinigung Fremdfirmen/	

		  Bauverwaltung / Bauhof	 -202
Herr Beyer	 GLM/Hochbau	
		  GLM Technische Anlagen	 -235
Frau Uhlig 	 SB-Hochbau/Straßenbeleuchtung	 - 237

Sachgebiet Stadtplanung /Liegenschaften
Herr Burckhardt	 Stadtplanung/Baumfällgenehmigung	 -241
Frau Hartwig	 Grundstücksverkehr	 -234
Frau Weißbach	 Liegenschaften/Friedhöfe (außer Zschopau)
		  /Vermietung	 -251

Kämmerei
Herr Scheumann	 Fachdienstleiter für das Finanzwesen	- 105
Frau Kriegsmann	 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	- 103
Frau Sonntag	 Geschäftsbuchhaltung	 - 106
Frau Weigelt	 Haushalt und Controlling	 - 107
Frau Naumann	 Geschäftsbuchhaltung	 - 109
Frau Schier	 SB Zahlungsverkehr	 - 110
Herr Hänel	 Kassenverwalter	 -113
Frau Zimmermann	 SB Zahlungsverkehr	 - 118
Frau Löffler	 Steuern/Hundesteuer	 -149

Kultur- und Tourismusbetrieb
Frau Franken 	 Leiterin	 -160
Frau Wolf	 Veranstaltungsorganisation	 -172
Frau Jasansky	 Veranstaltungsorganisation	 -161
Frau Lauber	 Veranstaltungsorganisation	 -162
Frau Liebscher	 Museum/Kasse	 -163
Frau Majewski	 Touristinformation	 -164
Frau Gundlach	 Museumsleitung	 -167
Frau Krzywonos	 Bistro/Kasse	 -168
Schloss Wildeck	 Kasse/Museum	 -170
Frau Dost	 Bibliotheksleiterin	 -190
Frau Richter	 Bibliothek	 -191
Lou Niepsch	 Bibliothek	 -191
Herr Reichel	 Bibliothek	 -192

Die Mitarbeiter sind während der Öffnungszeiten des Rat-
hauses erreichbar.

Telefonverzeichnis mit Aufgabengebiet
Stadtverwaltung Zschopau - Einwahl 03725 287-0

Nächster Erscheinungstag des Stadtkuriers 
ist der 29.04.2026. Bitte beachten: Redakti-
onsschluss ist der 17.04.2026.  
Alle Erscheinungstermine für den Stadtku-
rier 2026 finden Sie über den QR-Code. 

An die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zschopau

Die Stadtverwaltung ist bestrebt, die zahlreichen Einrichtungen, die das Woh-
nen in unserer Stadt einschließlich der Ortsteile angenehm machen, sorgfältig 
zu unterhalten. Eine ständige Kontrolle ist jedoch oft nicht möglich, deshalb 
sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. In der nachfolgenden Liste können Sie die 
möglichen Mängel aufschreiben und an uns melden. Gern nehmen wir auch 
Hinweise zum Zustand unserer Wanderwege entgegen. Dies ist per Brief oder 
per Fax unter der Nummer 03725/287104 möglich. Bitte haben Sie Verständnis, 
wenn die Regulierung nicht immer sofort erfolgen kann. Sie können jedoch ver-
sichert sein, dass wir jeder Meldung nachgehen werden. Verwenden Sie auch 
unseren Anliegenmelder im Internet: https://www.zschopau.de/anliegenmelder

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Mängelmeldung
Ich habe am …………. folgende Mängel festgestellt:

....………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Name, Anschrift, Telefon
……………………………………………………………………………
………………………………
……………………………
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3-Raumwohnung mit Aufzug,
Hätteweg 2, 2. WG links
Grundmiete 298,00  € + NK
Anmietung grundsätzlich nur mit Wohnberichtigungsschein möglich

Weitere Angebote – Internet: www.wg-zschopau.de

Platz für junge Familien

Energieausweis: 74 kWh (m²a) Das Team der Wohnungs-

genossenschaft Zschopau eG 

wünscht allen Mieterinnen und 

Mietern frohe Ostern und

erholsame Feiertage

im Kreise ihrer Liebsten.
Hausansicht

Bad mit Wanne Kinderzimmer

WohnzimmerSchlafzimmer

 
 
 
 
 
 
 
 

ANTIK	&	DEKORATION	
Jana	Geisler					www.antik-erzgebirge.de		
Chemnitzer	Straße	39	·	Grünhainichen	
Öffnungszeiten:	
Mittwoch	und	Donnerstag:	 13	–	18	Uhr	
Freitag	und	Samstag:	 14	–	17	Uhr		
Wir	kaufen:	
alten	Hausrat,	 Spielzeug,	Wendt	&	Kühn	Figuren,	
Räuchermänner,	Engel	und	Bergmann,	
Kleidung	&	Textilien	vor	1950,	alte	Ansichts-	
karten	&	Möbel,	alte	Reklame,	Schmuck,	alte	
Münzen	&	Geldscheine,	Alte	Dinge	aus	dem	
DKW	&	Motorradwerk	Zschopau	u.v.m!	

	
	

	
																									Mobil:	0172/	9608589	·	Festnetz:	037294/90167	

Wir	übernehmen	
Haushaltsauflösungen,	

Wohnungs	–	und	
Nachlassberäumung	mit	

Wertanrechnung!	

ANTEA Bestattungen Chemnitz GmbH
Bestattungshaus in Zschopau
Rudolf-Breitscheid-Straße 17, 09405 Zschopau
Ihr Ansprechpartner: Jan Gärtner
TAG UND NACHT Telefon (03725) 22 99 2
www.antea-bestattung.de

In guten Händen.
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